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Gesetz
zum Staatsvertrag über das Gemeinsame Krebsregister

der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

Vom 24. Juni 1998

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 20./24. November 1997 unterzeichneten Staatsvertrag
über das Gemeinsame Krebsregister der Länder Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Frei-
staaten Sachsen und Thüringen wird zugestimmt.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 14
Abs. 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin bekanntzugeben.

(3) Der Tag der Fortgeltung des Krebsregistergesetzes als
Landesrecht nach Artikel 13 des Staatsvertrages ist im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Eberhard D i e p g e n
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A n l a g e

Staatsvertrag
über das Gemeinsame Krebsregister

der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen

Das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt und

der Freistaat Thüringen

– nachstehend „beteiligte Länder“ genannt –

schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig
zuständigen Organe den nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Organisationsform und Name

Das Gemeinsame Krebsregister wird als nichtrechtsfähige
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Berlin unter der
Bezeichnung „Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und
der Freistaaten Sachsen und Thüringen“ geführt.

Artikel 2
Aufgaben

Das Gemeinsame Krebsregister erfüllt für die beteiligten Län-
der die Aufgaben, die ihnen nach dem Krebsregistergesetz vom
4. November 1994 (BGBl. I S. 3351) oder auf Grund des Arti-
kels 13 obliegen, sowie die weiteren in diesem Staatsvertrag
bestimmten Aufgaben.

Artikel 3
Zusätzliche Datenerhebung

(1) Die Erhebung und Meldung nach § 3 Abs. 1 des Krebs-
registergesetzes umfaßt über die in § 2 Abs. 2 des Krebsregister-
gesetzes genannten epidemiologischen Daten hinaus folgende
Daten:

1. bei Frauen die Anzahl der Geburten, aufgeschlüsselt nach
Lebend-, Tot- und Fehlgeburten,

2. bei Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres die
Lebensdauer bis zum Tag der ersten Tumordiagnose und
gegebenenfalls von diesem bis zum Tod.

(2) Ergibt sich aus einem Leichenschauschein eine Krebser-
krankung, die dem Gemeinsamen Krebsregister noch nicht
gemeldet war, so kann das Gemeinsame Krebsregister zur Ergän-
zung die in § 2 Abs. 1 und 2 des Krebsregistergesetzes sowie die
in Absatz 1 genannten Angaben bei Ärzten und Zahnärzten, die
den Verstorbenen zuvor behandelt oder untersucht oder die des-
sen Leiche obduziert haben, erheben. Diese Ärzte und Zahnärzte
sind zur Übermittlung dieser Daten an die Vertrauensstelle des
Gemeinsamen Krebsregisters berechtigt.

Artikel 4
Übermittlung an Klinikregister

Die Vertrauensstelle des Gemeinsamen Krebsregisters darf zur
Unterstützung der klinischen Krebsforschung die gespeicherten
Angaben zu Sterbedatum und Todesursachen eines namentlich
benannten Patienten an ein Klinikregister auf dessen Antrag
übermitteln.

Artikel 5
Frist für Datenlöschung und -vernichtung

Abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 5 des Krebsregistergesetzes
beträgt die Löschungs- und Vernichtungsfrist längstens sechs
Monate nach Übermittlung der Angaben.
Artikel 6
Vorhandener Datenbestand

(1) Das Gemeinsame Krebsregister darf die vor dem 1. Januar
1995 gemeldeten Daten verarbeiten und nutzen. Hierauf sind die
Vorschriften des Krebsregistergesetzes entsprechend anzuwen-
den, soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt.

(2) Das Gemeinsame Krebsregister darf die in den Jahren 1990
bis 1994 gemeldeten Daten bis zum 31. Dezember 1997 auf elek-
tronische Datenträger übernehmen, soweit dies noch nicht oder
nicht vollständig geschehen ist. Weitere Maßnahmen zur Über-
nahme dieser Daten sind unzulässig.

(3) Das Gemeinsame Krebsregister darf zur Vervollständigung
seines auf elektronischen Datenträgern vorhandenen Daten-
bestandes des Nationalen Krebsregisters der Deutschen Demo-
kratischen Republik bis zum 31. Dezember 1999 die auf Melde-
bögen vorhandenen Daten aus den Jahren 1961 bis 1989 verarbei-
ten. Die Meldebögen sind räumlich getrennt zu verwahren und
dürfen nur hierfür besonders befugten Mitarbeitern der Register-
stelle zugänglich sein. Sie dürfen nicht für andere Zwecke genutzt
werden.

(4) Nach der Speicherung gemäß Absatz 3 hat die Register-
stelle die Identitätsdaten und die epidemiologischen Daten auf
getrennte Datenträger zu übernehmen. Die Registerstelle hat die
Identitätsdaten an die Vertrauensstelle zu geben. Dort sind diese
nach § 7 Abs. 1 des Krebsregistergesetzes zu verschlüsseln und
Kontrollnummern nach § 7 Abs. 2 des Krebsregistergesetzes zu
bilden. Nach der Verschlüsselung sind unverzüglich die unver-
schlüsselten Identitätsdaten zu löschen und die zugehörigen Mel-
debögen zu vernichten.

(5) Auf die Aufbewahrung und Nutzung der Meldebögen aus
den Jahren 1953 bis 1960 ist das Berliner Archivgesetz entspre-
chend anzuwenden. Dies gilt ab 1. Januar 2000 auch für die in
Absatz 3 genannten Meldebögen.

Artikel 7
Verwaltungsausschuß

(1) An der Führung des Gemeinsamen Krebsregisters wirken
die beteiligten Länder durch einen beim Gemeinsamen Krebsre-
gister bestehenden Verwaltungsausschuß mit. Dem Verwaltungs-
ausschuß gehört je ein Vertreter der obersten Gesundheitsbehör-
den der beteiligten Länder an. Jedes Land hat eine Stimme.

(2) Der Verwaltungsausschuß beschließt in Grundsatzangele-
genheiten des Gemeinsamen Krebsregisters und bestimmt die
Richtlinien für dessen Tätigkeit. Dies gilt insbesondere für

1. die Festlegung einheitlicher und verbindlicher Grundsätze
für die Übermittlung und Auswertung epidemiologischer
Daten für die wissenschaftliche Forschung und für gesund-
heitspolitische Maßnahmen,

2. die Festlegung eines einheitlichen Formblattes und eines
maschinell verwertbaren Datenträgers, die für Meldungen an
das Gemeinsame Krebsregister zu verwenden sind,

3. die Erarbeitung von einheitlichen Vergütungssätzen für Mel-
dungen an das Gemeinsame Krebsregister,

4. die Auswahl des Chiffrierverfahrens und des Verfahrens zur
Bildung der Kontrollnummern,

5. die Erarbeitung von Grundsätzen zur Erteilung der Geneh-
migung nach § 8 Abs. 1 des Krebsregistergesetzes.

Er entscheidet außerdem über die Anmeldungen des Gemein-
samen Krebsregisters zum Haushaltsplan einschließlich des
Stellenplanes.

(3) Beschlüsse über Angelegenheiten mit finanziellen Auswir-
kungen bedürfen im Verwaltungsausschuß der Zustimmung aller
beteiligten Länder. Im übrigen entscheidet der Verwaltungsaus-
schuß mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des den Vorsitz führenden Landes.

(4) Das Land Berlin berücksichtigt bei der Führung des
Gemeinsamen Krebsregisters die Beschlüsse des Verwaltungs-
ausschusses, soweit dem Rechtsvorschriften nicht entgegen-
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stehen. Es wird außerdem Stellen des höheren Dienstes und ver-
gleichbare Stellen für Angestellte beim Gemeinsamen Krebsregi-
ster nur im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuß be-
setzen.

(5) Der Verwaltungsausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 8
Übertragung von Befugnissen

Die in § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 des Krebsregister-
gesetzes vorgesehenen Entscheidungen werden dem für das
Gesundheitswesen zuständigen Mitglied des Senats des Landes
Berlin übertragen. Die Entscheidungen bedürfen der Zustim-
mung des Verwaltungsausschusses.

Artikel 9

Aufsicht

Das für das Gesundheitswesen zuständige Mitglied des Senats
des Landes Berlin übt die Aufsicht (Dienst-, Rechts- und Fach-
aufsicht) über das Gemeinsame Krebsregister aus. Bei der Aus-
übung der Fachaufsicht gilt Artikel 7 Abs. 4 Satz 1 entsprechend.

Artikel 10
Finanzierung

(1) Das Gemeinsame Krebsregister erhebt für auf Antrag vor-
genommene Auswertungen nach Maßgabe des Verwaltungs-
kostenrechts des Landes Berlin Gebühren und verlangt die
Erstattung von Auslagen. Die Gebührentatbestände und -sätze
werden auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses bestimmt.

(2) Die nicht durch Gebühren und Auslagen gedeckten Kosten
des Gemeinsamen Krebsregisters tragen die beteiligten Länder
anteilig im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. Maßgebend hierfür
sind die Erhebungen der Statistischen Landesämter für den
31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres. Die anteiligen Bei-
träge der beteiligten Länder werden im Laufe eines Haushalts-
jahres in zwei Teilbeträgen zum 1. März und zum 1. September
fällig.

Artikel 11
Geltung des Berliner Landesrechts

Soweit das Krebsregistergesetz und dieser Staatsvertrag keine
Regelungen treffen, gilt für das Gemeinsame Krebsregister und
die dort verarbeiteten Daten das Recht des Landes Berlin, vor-
behaltlich abweichender landesrechtlicher Regelungen einer
Meldepflicht sowie des Widerspruchsrechts.

Artikel 12
Geltungsdauer

Dieser Staatsvertrag kann von jedem beteiligten Land durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Senatskanzlei des Landes
Berlin unter gleichzeitiger Benachrichtigung der übrigen beteilig-
ten Länder zum Schluß eines Kalenderjahres mit einer Frist von
zwei Jahren gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 1999.
Innerhalb von sechs Monaten kann sich jedes andere beteiligte
Land dieser Kündigung anschließen. Zwischen den übrigen betei-
ligten Ländern bleibt der Staatsvertrag nach Wirksamwerden der
Kündigung in Kraft.
Artikel 13
Fortgeltung des Krebsregistergesetzes

Nach dem ersatzlosen Außerkrafttreten des Krebsregistergeset-
zes vom 4. November 1994 (BGBl. I S. 3351) nach seinem § 14
Abs. 2 gilt dieses mit Ausnahme der §§ 10 und 13 Abs. 3 bis zu
einer anderweitigen Regelung als Landesrecht fort, soweit sich
aus diesem Staatsvertrag oder den zum Krebsregistergesetz
ergangenen landesgesetzlichen Regelungen nichts anderes ergibt.

Artikel 14
Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf den Monat folgt, in dem die letzte von einem beteiligten
Land auszufertigende Ratifikationsurkunde bei der Senatskanzlei
des Landes Berlin hinterlegt ist. Die Senatskanzlei des Landes
Berlin teilt den beteiligten Ländern die Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunden mit.

(2) Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages tritt das Ver-
waltungsabkommen über ein Gemeinsames Krebsregister vom
21./23. Dezember 1994 außer Kraft.

Saarbrücken, den 20. November 1997

Die Senatorin für Gesundheit und Soziales
Berlin

Beate H ü b n e r

Die Ministerin für Arbeit, Soziales und Gesundheit
Sachsen-Anhalt

Gerlinde K u p p e

Der Staatsminister für Soziales, Gesundheit und Familie
Sachsen

Hans G e i s l e r

Der Sozialminister

Mecklenburg-Vorpommern

K u e s s n e r

Die Ministerin für Soziales und Gesundheit
Thüringen

E l l e n b e r g e r

Potsdam, den 24. November 1997

Die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
Brandenburg

R. H i l d e b r a n d t
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Zweites Gesetz
zur Reform der Berliner Verwaltung

(2. Verwaltungsreformgesetz – 2. VerwRefG)

Vom 25. Juni 1998
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz in der Fassung vom
22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), geändert durch Artikel IV des
Gesetzes vom 12. November 1997 (GVBl. S. 596), wird wie folgt
geändert:

1. Die §§ 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„§ 3
Aufgaben der Hauptverwaltung
und der Bezirksverwaltungen

(1) Die Hauptverwaltung nimmt die Aufgaben von ge-
samtstädtischer Bedeutung wahr. Dazu gehören:

1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegen-
heiten, Steuerung, Aufsicht),

2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung,

3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer
Eigenart zwingend einer Durchführung in unmittelbarer
Regierungsverantwortung bedürfen.

(2) Die Bezirksverwaltungen nehmen alle anderen Auf-
gaben der Verwaltung wahr.

(3) Einzelne Aufgaben der Bezirke können durch einen
Bezirk oder mehrere Bezirke wahrgenommen werden. Im
Einvernehmen mit den Bezirken legt der Senat die örtliche
Zuständigkeit durch Rechtsverordnung fest.

(4) Senatsverwaltungen, Bezirksämter, Sonderbehörden
und nichtrechtsfähige Anstalten unterrichten sich gegen-
seitig von allen wichtigen Ereignissen, Entwicklungen und
Vorhaben, die auch für die anderen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben von Bedeutung sind (Informationspflicht). Sind
mehrere Verwaltungsstellen zuständig, so wirken sie zügig
und erfolggerichtet zusammen. Die federführende Ver-
waltungsstelle holt die Mitentscheidungen der anderen
regelmäßig in einem Zuge ein, also in gemeinsamem
Gespräch und nicht schriftlich nacheinander.

§ 4
Zuständigkeitsverteilung

(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der
Leitungsaufgaben werden im einzelnen durch die Anlage zu
diesem Gesetz (Allgemeiner Zuständigkeitskatalog) be-
stimmt. Alle dort nicht aufgeführten Aufgaben sind Auf-
gaben der Bezirke. Im Vorgriff auf eine Katalogänderung
kann der Senat durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben
der Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen.

(2) Die Zuständigkeiten bei Polizeiaufgaben und Ord-
nungsaufgaben werden durch besonderes Gesetz mit zusam-
menfassendem Zuständigkeitskatalog geregelt. Die Vor-
schriften der §§ 9 bis 13a über Bezirksaufsicht und Eingriffs-
recht gelten auch für Ordnungsaufgaben der Bezirksverwal-
tungen.“

2. In § 5 Abs. 1 werden die Buchstaben a bis c durch folgende
Buchstaben a und b ersetzt:

„a) staatliche Aufgaben, die, soweit sie nicht Sonderbehör-
den zugewiesen sind, von der unteren Verwaltungsbe-
hörde oder der Gemeindebehörde wahrzunehmen sind,
und Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden und
Gemeindeverbände als Aufgaben der Bezirke;

b) andere staatliche Aufgaben als Aufgaben der Hauptver-
waltung.“
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3. Die §§ 6 und 7 erhalten folgende Fassung:

„§ 6
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

(1) Verwaltungsvorschriften zur Ausführung von Ge-
setzen (Ausführungsvorschriften) und andere allgemeine
Verwaltungsvorschriften für die Behörden und nichtrechts-
fähigen Anstalten der Berliner Verwaltung erläßt der Senat.

(2) Die zuständige Senatsverwaltung kann erlassen
a) Ausführungsvorschriften, soweit sie in einem Gesetz

dazu ermächtigt ist;
b) Verwaltungsvorschriften für die ihr nachgeordneten Son-

derbehörden und nichtrechtsfähigen Anstalten der
Hauptverwaltung;

c) Verwaltungsvorschriften für die Bezirksverwaltungen,
sofern sie im wesentlichen Verfahrensabläufe oder tech-
nische Einzelheiten regeln;

d) Verwaltungsvorschriften in Personalangelegenheiten der
Dienstkräfte und Versorgungsempfänger sowie der zu
Aus- und Fortbildungszwecken beschäftigten Personen;

e) zur Gewährleistung der inneren Sicherheit gemeinsame
Verwaltungsvorschriften für die Dienstkräfte des Landes
Berlin und der landesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts.

(3) Verwaltungsvorschriften sind auf das zwingend ge-
botene Mindestmaß zu beschränken. Sie sollen nur erlassen
werden, soweit sich die Beteiligten nicht auf den wesent-
lichen Regelungsgehalt verständigen können. Sie dürfen die
ausführenden Verwaltungsstellen nicht hindern, im Rahmen
der geltenden Rechtsvorschriften der Lebenswirklichkeit in
den unterschiedlichsten Einzelfällen gerecht zu werden.

(4) Beim Erlaß von Verwaltungsvorschriften mit Wirkung
auf die Bezirke hat die Senatsverwaltung für Inneres als
Bezirksaufsichtsbehörde für die Einhaltung des Absatzes 3
und dafür zu sorgen, daß die verfassungsmäßig gewähr-
leistete Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung gefördert
und geschützt und die Entschlußkraft und Verantwortungs-
freudigkeit der bezirklichen Organe nicht beeinträchtigt
wird.

(5) Verwaltungsvorschriften sollen eine Begrenzung ihrer
Geltungsdauer enthalten. Die Geltungsdauer darf nicht über
fünf Jahre, bei Verwaltungsvorschriften des Senats nicht
über zehn Jahre hinaus erstreckt werden. Ist die Geltungs-
dauer von Verwaltungsvorschriften nicht begrenzt, so treten
sie fünf Jahre, solche des Senats zehn Jahre nach Ablauf des
Jahres außer Kraft, in dem sie erlassen worden sind.

(6) Sind Verwaltungsvorschriften über die Erhebung von
Einnahmen oder die Leistung von Ausgaben mit Wirkung
auf die Bezirke geboten, so sollen sie nur Bandbreiten vor-
geben.

§ 7
Durchführung der Bezirksaufgaben

(1) Die Bezirksverwaltungen sind in der Durchführung
ihrer Aufgaben an Rechts- und Verwaltungsvorschriften
gebunden.

(2) Die zuständigen Senatsverwaltungen können zur
Erfüllung ihrer Aufgaben von den Bezirksverwaltungen
erforderlichenfalls Auskünfte, Berichte, die Vorlage von
Akten und sonstigen Unterlagen fordern.“

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt:

„(1) Sonderbehörden und nichtrechtsfähige Anstalten
der Hauptverwaltung unterliegen der Fachaufsicht der
zuständigen Senatsverwaltung. Nichtrechtsfähige Anstal-
ten der Bezirksverwaltungen unterliegen der Fachauf-
sicht des zuständigen Mitglieds des Bezirksamts.“

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die neuen
Absätze 2 und 3.
c) In dem neuen Absatz 2 werden die Worte „der zuständi-
gen Senatsverwaltung“ gestrichen.

d) In dem neuen Absatz 3 werden die Worte „können die
zuständigen Senatsverwaltungen“ durch die Worte „kann
der Aufsichtsführende erforderlichenfalls“ ersetzt und in
Buchstabe b die Worte „an die Bezirksverwaltungen“
gestrichen.

5. Der 2. Abschnitt erhält folgende Überschrift:

„Bezirksaufsicht; Eingriffsrecht“.

6. In § 9 Abs. 1 werden in Satz 1 die Worte „der Bezirksaufgaben
(§ 3 Abs. 2 Satz 1)“ durch die Worte „ihrer Aufgaben“ und in
Satz 2 das Wort „Aufsichtsbehörde“ durch das Wort „Bezirks-
aufsichtsbehörde“ ersetzt.

7. Es wird folgender § 13a eingefügt:

„§ 13a
Eingriffsrecht

(1) Beeinträchtigt ein Handeln oder Unterlassen eines
Bezirksamts im Einzelfall dringende Gesamtinteressen Ber-
lins, ohne daß nach § 9 Abs. 3 Satz 1 die Voraussetzungen für
Bezirksaufsichtsmaßnahmen (Verstoß gegen Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften) vorliegen, so kann das zuständige
Mitglied des Senats nach vorheriger Information der Senats-
verwaltung für Inneres als Bezirksaufsichtsbehörde in
diesem Einzelfall Befugnisse nach § 8 Abs. 3 ausüben (Ein-
griff), wenn mit dem Bezirksamt keine Verständigung zu
erzielen ist. Dringende Gesamtinteressen Berlins sind auch
gegeben bei

1. Belangen Berlins als Bundeshauptstadt,

2. Ausübung von Befugnissen des Senats nach Bundes-
recht, europäischem Recht oder Staatsverträgen,

3. Befolgung von Weisungen der Bundesregierung nach
Artikel 84 Abs. 5 oder Artikel 85 Abs. 3 des Grundgeset-
zes.

(2) Liegen die Voraussetzungen für Bezirksaufsichtsmaß-
nahmen vor und können dringend gebotene Maßnahmen
nicht rechtzeitig wirksam werden, so kann die Bezirksauf-
sichtsbehörde einen Eingriff nach Absatz 1 vornehmen.

(3) In einem Fall von grundsätzlicher Bedeutung bedarf
ein Eingriff eines Beschlusses des Senats. Er darf nachträg-
lich eingeholt werden, wenn der Eingriff zwingend keinen
Aufschub verträgt. Stimmt der Senat nachträglich dem Ein-
griff nicht zu, so bleiben bereits entstandene Rechte Dritter
unberührt.

(4) Bei einer Eingriffsentscheidung nach den Absätzen 1
bis 3 hat die Bezirksaufsichtsbehörde dafür zu sorgen, daß
die verfassungsmäßig gewährleistete Mitwirkung der Bezirke
an der Verwaltung gefördert und geschützt und die Ent-
schlußkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen
Organe nicht beeinträchtigt wird. Mißt die Bezirksaufsichts-
behörde einem Fall grundsätzliche Bedeutung bei, so wirkt
sie auf einen Beschluß des Senats hin.“

8. § 14 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Rat der Bürgermeister ist über eine Maßnahme
der Bezirksaufsicht (§§ 11 bis 13) oder eine Eingriffsentschei-
dung (§ 13a) zu unterrichten. Er kann dazu das Verlangen
nach § 16a Abs. 1 stellen.“

9. In § 16a Abs. 1 werden die Worte „verlangen, daß ein Beauf-
tragter des Rats der Bürgermeister an der Sitzung des Senats
mit beratender Stimme teilnimmt“ durch die Worte „mit
dem Ziel der Verständigung, auch für ähnliche künftige
Fälle, verlangen, daß Beauftragte des Rats der Bürgermeister
beratend an der Erörterung und Beschlußfassung des Senats
teilnehmen oder eine gemeinsame Sitzung von Senat und
Rat der Bürgermeister einberufen wird“ ersetzt.
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10. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Angelegenheiten
der Bezirksverwaltungen“ durch die Worte „Aufgaben der
Bezirke“ ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte „in Bezirksaufgaben und in
Bezirksaufgaben unter Fachaufsicht (§ 3 Abs. 2)“ durch
die Worte „in Aufgaben der Bezirke“ ersetzt.

11. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die bisherigen Buchstaben a und b werden durch fol-
genden neuen Buchstaben a ersetzt:
„a) wenn sich der Widerspruch gegen einen Ver-

waltungsakt einer Sonderbehörde oder nicht-
rechtsfähigen Anstalt der Hauptverwaltung rich-
tet, deren Leiter oder eine von ihm dafür
bestimmte, ihm unmittelbar zugeordnete
Stelle;“.

bb) Die bisherigen Buchstaben c und d werden die neuen
Buchstaben b und c.

cc) Der neue Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) wenn sich der Widerspruch gegen einen Ver-
waltungsakt einer Bezirksverwaltung richtet, das
Bezirksamt oder das von ihm dafür bestimmte
Mitglied, sofern dieses Mitglied nicht selbst den
Verwaltungsakt erlassen hat,“.

b) Satz 2 wird gestrichen.

12. § 28 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Staatsaufsicht hat sicherzustellen, daß die Recht-
mäßigkeit der Verwaltung gewahrt bleibt.“

13. In § 32 Nr. 2 werden die Worte „als Bezirksaufgaben unter
Fachaufsicht“ gestrichen.

14. § 33 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 2 und 3 werden gestrichen.

b) Die bisherige Nummer 4 wird die neue Nummer 2.

15. Die Anlage „Zuständigkeitskatalog (zu § 4 Abs. 1)“ erhält die
Fassung der Anlage 1 dieses Gesetzes.

Artikel II

Das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz vom
14. April 1992 (GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Artikel V
des Gesetzes vom 12. November 1997 (GVBl. S. 596), wird wie
folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Senatsverwaltun-
gen“ die Worte „und die Bezirksämter“ angefügt.

b) In Absatz 3 werden die Worte „die Bezirksämter und die
Sonderbehörden“ durch die Worte „die Sonderbehörden
der Hauptverwaltung“ ersetzt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird
im einzelnen durch die Anlage zu diesem Gesetz (Zu-
ständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) bestimmt. Im
Vorgriff auf eine Katalogänderung kann der Senat durch
Rechtsverordnung einzelne der Hauptverwaltung vorbe-
haltene Ordnungsaufgaben den Bezirken zuweisen.“
2. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9
Aufsichtsbehörden; Eingriffsrecht

(1) Die Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordne-
ten Ordnungsbehörden führen die Senatsverwaltungen
innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche. Die Vorschriften der
§§ 9 bis 13a des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes gelten
auch für Ordnungsaufgaben der Bezirksverwaltungen.

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht über das Landeseinwoh-
neramt und die Polizei führt die Senatsverwaltung für Inne-
res; soweit dem Landeseinwohneramt und der Polizei nach
§ 2 Abs. 4 Ordnungsaufgaben zugewiesen sind, führen die
Senatsverwaltungen die Fachaufsicht innerhalb ihrer Zu-
ständigkeitsbereiche.

(3) Die Aufsichtsbehörden können innerhalb ihrer Zu-
ständigkeitsbereiche Verwaltungsvorschriften erlassen.

(4) Bei bezirklichen Ordnungsaufgaben des Einwohner-
wesens kann auch das Landeseinwohneramt einen Eingriff
nach § 13a Abs. 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes
vornehmen.“

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Informationspflicht; Fachaufsicht“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ordnungsbehörden, nachgeordnete Ordnungsbe-
hörden, Polizei und zuständige Aufsichtsbehörden unter-
richten sich gegenseitig von allen wichtigen Wahrneh-
mungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr (Informati-
onspflicht).“

4. § 67 erhält folgende Fassung:

„§ 67
Zuständigkeit für den Erlaß
des Widerspruchsbescheides

Über den Widerspruch gegen einen der Anfechtung nach
den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung unterliegenden
Verwaltungsakt einer Sonderbehörde oder der Polizei ent-
scheidet deren Leiter oder eine von ihm dafür bestimmte,
ihm unmittelbar zugeordnete Stelle. Über den Widerspruch
gegen einen Verwaltungsakt der Bezirksverwaltung entschei-
det das Bezirksamt oder das von ihm dafür bestimmte Mit-
glied, sofern dieses Mitglied nicht selbst den Verwaltungsakt
erlassen hat.“

Artikel III

(1) Die Anlage 2 zu diesem Gesetz wird Anlage des Allgemei-
nen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes – Zuständigkeitskatalog
Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) – (zu § 2 Abs. 4 Satz 1).

(2) Das Gesetz über die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden
vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 241, 248), zuletzt geändert durch Arti-
kel VI des Gesetzes vom 12. November 1997 (GVBl. S. 596), wird
aufgehoben.

Artikel IV

Das Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung vom 17. Juli 1989
(GVBl. S. 1494), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom
10. Juni 1998 (GVBl. S. 131), wird in seiner am 11. Juni 1998 gel-
tenden Fassung wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Bezirke nehmen ihre Aufgaben unter Beteili-
gung ehrenamtlich tätiger Bürger wahr.“

b) Absatz 2 Buchstabe a und b erhält folgende Fassung:
„a) welche Aufgaben Bezirksaufgaben sind;
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b) inwieweit die Bezirke bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben an Verwaltungsvorschriften und an eine Ein-
griffsentscheidung des Senats oder der zuständigen
Mitglieder des Senats gebunden sind;“.

2. In § 11 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Bezirks- oder Fach-
aufsicht“ durch die Worte „Bezirksaufsicht oder einer mög-
lichen Eingriffsentscheidung (§ 3 Abs. 2 Buchstabe b)“
ersetzt.

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „gegen Rechtsvorschriften
oder gegen Verwaltungsvorschriften oder Einzelweisun-
gen“ durch die Worte „gegen Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften oder gegen eine Eingriffsentscheidung“
ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Gegen die Beanstandung kann die Bezirksverordneten-
versammlung über das Bezirksamt binnen eines Monats
die Entscheidung der Bezirksaufsichtsbehörde beantra-
gen.“

4. § 39 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „gegen Rechtsvorschriften
oder gegen Verwaltungsvorschriften oder Einzelweisun-
gen“ durch die Worte „gegen Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften oder gegen eine Eingriffsentscheidung“
ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Gegen die Beanstandung kann das Bezirksamt binnen
zwei Wochen die Entscheidung der Bezirksaufsichts-
behörde beantragen.“

Artikel V

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 11. De-
zember 1987 (GVBl. S. 2731), zuletzt geändert durch Artikel IV
des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764), wird wie
folgt geändert:

1. § 4a wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„Dringendes Gesamtinteresse Berlins bei Bebauungs-
plänen“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Beeinträchtigt der Entwurf eines Bebauungsplans
dringende Gesamtinteressen Berlins oder ist im dringen-
den Gesamtinteresse Berlins ein Bebauungsplan erfor-
derlich, so kann das zuständige Mitglied des Senats
abweichend von dem in § 4 geregelten Verfahren einen
Eingriff nach § 13a Abs. 1 des Allgemeinen Zuständig-
keitsgesetzes vornehmen. Einer Information der Senats-
verwaltung für Inneres als Bezirksaufsichtsbehörde
bedarf es jedoch nicht; § 13a Abs. 2 bis 4 des Allgemeinen
Zuständigkeitsgesetzes findet keine Anwendung. Das
zuständige Mitglied des Senats kann insbesondere das
Verfahren der Aufstellung und Festsetzung des Bebau-
ungsplans an sich ziehen, wenn das Bezirksamt eine
erteilte Einzelweisung nicht in der dafür gesetzten Frist
befolgt oder wenn die Bezirksverordnetenversammlung
den Bebauungsplan nicht innerhalb von vier Monaten
nach Vorlage des Entwurfs beschließt.“
2. Es wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a
Teilungsgenehmigung

(1) An die Stelle der Satzung nach § 19 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs tritt eine Rechtsverordnung des Bezirksamts. Mit
dem Inkrafttreten der Verordnung wird die Genehmigungs-
pflicht der Teilung verbindlich. In der Rechtsverordnung ist
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 20 Abs. 2) hinzuweisen; die Verletzung ist
bei dem Bezirksamt geltend zu machen.

(2) In den Fällen des § 4a Abs. 1 Satz 3 und der §§ 4b und
4c tritt an die Stelle der Satzung eine Rechtsverordnung der
für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung. Absatz 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß die Ver-
letzung bei der Senatsverwaltung geltend zu machen ist.“

3. § 11b erhält folgende Fassung:

„§ 11b
Vorhabenbezogener Bebauungsplan

(1) Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für Vorhaben
von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung nach § 12
des Baugesetzbuchs wird als Rechtsverordnung der für das
Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung festgesetzt. Bei
ihrer Verkündung bedarf es der Wiedergabe des Vorhaben-
und Erschließungsplans nicht, jedoch ist anzugeben, wo der
Bebauungsplan und die Begründung eingesehen werden
können und wo über seinen Inhalt Auskunft gegeben wird.
In der Rechtsverordnung ist auf die Voraussetzungen für die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 des Baugesetzbuchs, § 20 Abs. 2
dieses Gesetzes) hinzuweisen; die Verletzung ist bei der für
das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung geltend zu
machen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 gilt § 4b entspre-
chend. Für die anderen vorhabenbezogenen Bebauungs-
pläne gelten die §§ 4 und 4a.

(3) Bezüglich der Anpassungspflicht gilt § 5 Abs. 1 und
3 bis 5 sinngemäß.“

4. § 16b erhält folgende Fassung:

„§ 16b
Städtebauliche Verträge, Erschließungverträge

Städtebauliche Verträge nach § 11 des Baugesetzbuchs und
Erschließungverträge nach § 124 des Baugesetzbuchs, soweit
sie Belange von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeu-
tung oder Belange zur Verwirklichung von Erfordernissen
der Verfassungsorgane des Bundes betreffen, sowie in Ent-
wicklungsbereichen und Anpassungsgebieten schließt die für
das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung. Die Bezirke
sind zu beteiligen.“

5. Es werden die folgenden §§ 21a und 21b eingefügt:

„§ 21a
Großflächige Handelsbetriebe

§ 34 Abs. 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs ist für Einkaufszen-
tren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige groß-
flächige Handelsbetriebe im Sinne von § 11 Abs. 3 der Bau-
nutzungsverordnung nicht anzuwenden.

§ 21b
Zuständigkeit für den Erlaß des Widerspruchsbescheides

Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung ent-
scheidet über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt
einer Bezirksverwaltung und damit verbundene Maßnahmen
der Verwaltungsvollstreckung, wenn der Verwaltungsakt auf
die §§ 144, 145 oder 154 des Baugesetzbuchs gestützt wird.“
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Artikel VI

In die Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 3. September
1997 (GVBl. S. 421, 512) wird nach § 74 folgender § 74a eingefügt:

„§ 74a
Zuständigkeit für den Erlaß des Widerspruchsbescheides

Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung entscheidet
über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirks-
verwaltung und damit verbundene Maßnahmen der Verwaltungs-
vollstreckung, wenn der Verwaltungsakt im bauaufsichtlichen
Verfahren oder bei Teilungen nach § 19 des Baugesetzbuchs
ergangen ist

1. im Geltungsbereich von Bebauungsplänen von außerge-
wöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, von Bebauungsplä-
nen der Hauptstadtplanung sowie von entsprechenden vor-
habenbezogenen Bebauungsplänen,

2. zu Vorhaben oder bei Teilungen mit Vorhaben mit einer
Geschoßfläche von mehr als 1 500 m2,

3. zu Vorhaben oder Teilungen im Außenbereich nach § 35 des
Baugesetzbuchs,

4. zur Festsetzung von besonderen Anforderungen zur Gefah-
renabwehr, die auf § 50 der Bauordnung oder auf zu diesem
Zweck erlassene Rechtsverordnungen gestützt sind.“

Artikel VII

In das Berliner Straßengesetz vom 28. Februar 1985 (GVBl.
S. 518), zuletzt geändert durch Artikel VIII des Gesetzes vom
12. März 1997 (GVBl. S. 69), wird nach § 16 folgender § 16a einge-
fügt:

„§ 16a
Zuständigkeit für den Erlaß des Widerspruchsbescheides

Die für das Straßenwesen zuständige Senatsverwaltung ent-
scheidet über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer
Bezirksverwaltung, wenn der Verwaltungsakt auf § 3 (Widmung),
§ 4 (Einziehung), § 11 (Sondernutzung) oder § 12 (Sondernutzung
für Zwecke der öffentlichen Versorgung) gestützt wird und fol-
gende Straßen betroffen sind:

1. Straßen innerhalb des zentralen Bereichs, in denen sich die
Parlaments- und Regierungseinrichtungen des Bundes befin-
den; der zentrale Bereich wird umgrenzt durch die Invaliden-
straße, Brunnenstraße, Rosenthaler Platz, Torstraße, Moll-
straße, Platz der Vereinten Nationen, Lichtenberger Straße,
Holzmarktstraße, Brückenstraße, Heinrich-Heine-Straße,
Moritzplatz, Oranienstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße,
Anhalter Straße, Askanischer Platz, Schöneberger Straße,
Schöneberger Ufer, Lützowufer, Lützowplatz, Klingelhöfer-
straße, Hofjägerallee, Großer Stern, Spreeweg, Paulstraße,
Alt-Moabit unter Einbeziehung der genannten Straßen und
Plätze;

2. Straßen in Gebieten von außergewöhnlicher stadtpolitischer
Bedeutung sowie Straßen für die Industrie- und Gewerbean-
siedlung von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung;

3. Hauptverkehrsstraßen mit vorwiegend überbezirklicher
Funktion.“

Artikel VIII

§ 4 Abs. 8 des Gesundheitsdienst-Gesetzes vom 4. August 1994
(GVBl. S. 329), das durch Artikel VI des Gesetzes vom 19. De-
zember 1997 (GVBl. S. 686) geändert worden ist, erhält folgende
Fassung:

„(8) Die Festlegung der örtlichen Zuständigkeit für die Auf-
gaben nach den Absätzen 6 und 7 richtet sich nach § 3 Abs. 3 des
Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes.“
Artikel IX

§ 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bundessozialhilfegesetzes
vom 21. Mai 1962 (GVBl. S. 471), das zuletzt durch Artikel II des
Gesetzes vom 10. Juni 1998 (GVBl. S. 129) geändert worden ist,
wird aufgehoben.

Artikel X

§ 24 Abs. 1 Satz 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom
19. Oktober 1995 (GVBl. S. 681), das durch Artikel XIII § 4 des
Gesetzes vom 12. März 1997 (GVBl. S. 69) geändert worden ist,
erhält folgende Fassung:

„Zuständig für die Bewilligung der Zuschüsse oder den Abschluß
von Verträgen nach Satz 1 ist die für Jugend und Familie zustän-
dige Senatsverwaltung, wenn mit Landesverbänden abgerechnet
wird.“

Artikel XI

Das Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes vom 9. Mai 1995 (GVBl. S. 300) wird wie folgt geändert:

1. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 werden die Worte „bei Gefahr in Verzug“
gestrichen.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Landesjugendamt“
durch das Wort „Jugendamt“ ersetzt.

2. In § 31 Abs. 2 wird das Wort „Landesjugendamt“ durch das
Wort „Jugendamt“ ersetzt.

3. In § 33 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Für die Aufgaben nach § 85 Abs. 2 Nr. 6 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch sind die Jugendämter zuständig.“

Artikel XII

Die Widerspruchszuständigkeitsverordnung BauWohn vom
20. Februar 1995 (GVBl. S. 61) und die Widerspruchszuständig-
keitsverordnung Straßenrecht vom 29. Juni 1995 (GVBl. S. 418)
werden aufgehoben.

Artikel XIII

Die Zuständigkeit für den Erlaß eines Widerspruchsbescheides
richtet sich für Verwaltungsakte, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes erlassen wurden, nach den bis zum Inkrafttreten gelten-
den Regelungen.

Artikel XIV

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Die Vorschriften des Artikels I Nr. 1 (soweit Neufassung
von § 3 Abs. 1 und 2), 2, 6 bis 10, 13, 15 und 17, des Artikels II
Nr. 1, 2 und 4, der Artikel III, IV, V Nr. 1 und der Artikel X und XI
treten zu Beginn der 14. Wahlperiode in Kraft.

(3) Die sich aus Artikel I Nr. 17, Artikel III, X und XI ergeben-
den Aufgabenverlagerungen werden mit der Bildung der zusam-
mengelegten Bezirke am 1. Januar 2001 wirksam.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Eberhard D i e p g e n
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A n l a g e 1

A n l a g e

Allgemeiner Zuständigkeitskatalog
(ZustKat AZG)

(zu § 4 Abs. 1 Satz 1)

Aufgaben der Hauptverwaltung außerhalb der Leitungsaufgaben
(Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht)

Nr. 1
Allgemeines

(1) Verwaltung der Einrichtungen der Hauptverwaltung ein-
schließlich der Ressourcenverantwortung; Serviceleistungen für
die Berliner Verwaltung; finanzielle Förderungen auf Landes-
ebene.

(2) Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
auf Landesebene.

(3) Verfahrens-, datenschutz- und gebührenrechtliche Ent-
scheidungen, Bußgeldverfahren und Rechtsstreitigkeiten in Auf-
gaben der Hauptverwaltung; Entscheidung der Aufsichtsbehörde
über die örtliche Zuständigkeit im Verwaltungsverfahren (§ 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes, § 2 des Zehnten Buchs Sozialge-
setzbuch – Verwaltungsverfahren).

(4) Festlegungen der Informations- und Kommunikations-
technik, soweit einheitliche Verfahren zwingend notwendig sind.

(5) Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Landesebene; staatliche
Prüfungen, Anerkennungen und Berufserlaubnisse; Bestellung
von Sachverständigen.

(6) Verkehr mit den Verfassungsorganen des Bundes und der
Länder; Gewährleistung von Betätigungen der Verfassungs-
organe des Bundes; Bestellung von Mitgliedern und Beisitzern in
Gremien auf Bundes- und Länderebene; Mitgliedschaft und Ver-
tretung Berlins in Organisationen und Einrichtungen auf Landes-
ebene; Anerkennung und Förderung von Einrichtungen, Verbän-
den und freien Trägern auf Landesebene.

Nr. 2
Rechtswesen; Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts

(1) Ausübung des Gnadenrechts.

(2) Schiedsamtsangelegenheiten mit Ausnahme der Abgren-
zung der Schiedsamtsbezirke, der Wahl von Schiedspersonen, der
Gebührenabrechnung und der Erstattung der sachlichen Kosten.

(3) Abschluß der Entnazifizierung.

(4) Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch und
religiös Verfolgten.

(5) Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus.

(6) Rückerstattung feststellbarer Vermögenswerte.

Nr. 3
Staatshoheitsangelegenheiten,

Verfassungsschutz, Statistik, Wahlen

(1) Grenzangelegenheiten.

(2) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten mit Ausnahme der
Vorbereitungsarbeiten und der Anspruchseinbürgerungen; Ent-
scheidungen mit Wiedergutmachungsgehalt.

(3) Auswanderungsangelegenheiten mit Ausnahme der Unter-
stützung mittelloser Auswanderer; Verbindungsstelle zum Zwi-
schenstaatlichen Komitee für Auswanderung.

(4) Auslieferungen.

(5) Aufgaben der zuständigen Verwaltungsbehörde, der Auf-
sichtsbehörde und der obersten Landesbehörde im Sinne des Per-
sonenstandsgesetzes; Standesamt I in Berlin.
(6) Verleihung von Bezirkswappen und des Rechts zur Führung
der Wappenfigur durch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
in Siegeln und Amtsschildern; Gestattung der Führung von
Hoheitszeichen im Einzelfall und von Abweichungen von den
Hoheitszeichenmustern.

(7) Anordnung allgemeiner Beflaggungen.

(8) Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen des Lan-
des Berlin, mit Ausnahme der Schaffung und Verleihung bezirk-
licher Ehrenzeichen; staatliche Anerkennung für Rettungstaten
mit Ausnahme der öffentlichen Belobigung, der Aushändigung
der Rettungsmedaillen, der Erinnerungsmedaillen und der Geld-
belohnungen; Vorschläge zur Verleihung des Verdienstordens
der Bundesrepublik.

(9) Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeich-
nung „Stadtältester von Berlin“ im Einvernehmen mit dem Abge-
ordnetenhaus; Bewilligung von Ehrenversorgung und von Lei-
stungen an Ehrenbürger und Stadtälteste.

(10) Ausstellung von Berechtigungsausweisen nach den
§§ 13 ff. der Verordnung über den Besitznachweis für Orden und
Ehrenzeichen und den Nachweis von Verwundungen und
Beschädigungen.

(11) Genehmigung des Erwerbs von Grundstücken durch aus-
ländische juristische Personen; Genehmigung von Schenkungen
und Zuwendungen von Todes wegen an ausländische juristische
Personen.

(12) Vereinsangelegenheiten nach den §§ 22, 33 Abs. 2 und § 43
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie Artikel 5 § 1 Abs. 2, 3 des
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch.

(13) Aufsicht über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen
Rechts.

(14) Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der näch-
sten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen
Wehrmacht (WASt).

(15) Beglaubigungen nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über das
Verfahren der Berliner Verwaltung, soweit nicht die Bezirksver-
waltungen in Anspruch genommen werden; Beglaubigung von
Urkunden für den Gebrauch im Ausland.

(16) Verfassungsschutz.

(17) Planung und Durchführung von statistischen Erhebungen
mit Ausnahme der Geschäftsstatistiken der Bezirksverwaltungen;
Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse von statisti-
schen Erhebungen; Statistisches Landesamt.

(18) Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wah-
len, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide, soweit
nicht durch Rechtsvorschrift den Wahl- oder Abstimmungslei-
tern, den Wahlausschüssen oder den Bezirken zugewiesen.

Nr. 4
Personalangelegenheiten

(1) Oberste Dienstbehörde und zentrale Arbeitgeberfunktio-
nen; Tarifvertragsangelegenheiten; oberste Verwaltungsbehörde
nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften; Aufgaben der
Vormerkstelle nach dem Soldatenversorgungsgesetz.

(2) Einzelpersonalangelegenheiten der Bezirksbürgermeister.

(3) Einzelpersonalangelegenheiten der Dienstkräfte der Be-
zirke:

a) Zustimmung zu außer- und übertariflichen Regelungen;
b) Zustimmung zu Arbeitsverträgen mit Arbeitnehmern, für die

keine Tarifverträge oder sonstige allgemeine Regelungen
bestehen;

c) Entscheidung über Versetzungen nach Artikel 77 Abs. 2 der
Verfassung von Berlin;

d) Versorgungsbezüge mit Ausnahme der von der Dienstbe-
hörde zu gewährenden Leistungen;

e) Entscheidungen über Versorgungszusicherungen sowie Aus-
künfte über Versorgungsausgleich für Arbeitnehmer.

(4) Beamten- und arbeitsrechtliche Rechtsstreitigkeiten der
Bezirke von grundsätzlicher oder übergeordneter Bedeutung.
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(5) Ausbildungsbehörde für den höheren Dienst; zuständige
Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz für den Bereich des öffent-
lichen Dienstes des Landes Berlin.

(6) Gesamtbeschäftigungsquote nach dem Schwerbehinder-
tengesetz.

(7) Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bewertung von
Arbeitsgebieten von Beamten bei gleichartigen Arbeitsgebieten
in gleichartigen Arbeitsbereichen; Einhaltung der Obergrenzen.

Nr. 5
Haushaltswesen; betriebswirtschaftliche Instrumente;

öffentlich-rechtliche Forderungen; offene Vermögensfragen;
Lastenausgleich; Verteidigungslasten

(1) Vorgabe von Globalsummen und Grundsätze für die Auf-
stellung der Entwürfe der Bezirkshaushaltspläne.

(2) Maßnahmen zur Steuerung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung, soweit Rechtsvorschriften dies vorsehen.

(3) Prüfungsersuchen an den Rechnungshof.

(4) Prüfung der Planungsunterlagen der Bezirke für Baumaß-
nahmen in Fällen der Überschreitung von Standard- und Gesamt-
kostenansätzen.

(5) Vorbereitung der Ausgabe der Lohnsteuerkarten durch die
Bezirke.

(6) Beitreibung von Abgaben aller Art und der sonstigen
öffentlich-rechtlichen Forderungen.

(7) Angelegenheiten Berlins als Abgabenschuldner, soweit
Aufgabe der Hauptverwaltung.

(8) Durchführung des Vermögensgesetzes und des Lastenaus-
gleichsgesetzes mit ihren Nebengesetzen.

(9) Verteidigungslasten.

Nr. 6
Vermögen und Schulden

(1) Finanzvermögen mit Ausnahme der Grundstücke; Bil-
dung und Verwaltung von Liegenschaftsfonds.

(2) Dingliche Grundstücksgeschäfte sowie Ausübung des
Heimfallrechts gegenüber dem Bund (Reich), einem Sonderver-
mögen des Bundes (Reiches), einer bundesunmittelbaren Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder
deren Rechtsnachfolger, den Bundesländern oder einem auslän-
dischen Staat; Entscheidung über dingliche Grundstücksge-
schäfte in Erfüllung besonderer Aufgaben von gesamtstädtischer
Bedeutung und für die Gewerbe- und Industrieansiedlung von
gesamtstädticher Bedeutung; Entscheidung über wesentliche
Abweichungen vom Verkehrswert und den üblichen Vertragsbe-
dingungen bei dinglichen Grundstücksgeschäften; Einwilligung
in den Fällen, die nach § 64 der Landeshaushaltsordnung der Ein-
willigung des Abgeordnetenhauses bedürfen.

(3) Einwilligung bei Enteignungen im Auftrag des Bundes zu
den im Enteignungsverfahren zu treffenden Maßnahmen; gesetz-
liche Nachprüfungsverfahren.

(4) Angelegenheiten nach den Artikeln 134 und 135 des
Grundgesetzes, Abgeltung von Wertausgleichsansprüchen nach
dem Wertausgleichsgesetz.

(5) Übertragung und Überlassung von Grundstücken inner-
halb der Verwaltung mit Ausnahme der innerhalb eines Bezirks
bleibenden Fälle.

(6) Aufnahme oder Übernahme von Darlehen und sonstigen
Schuldverbindlichkeiten einschließlich der Übernahme von
Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Bestel-
lung anderer Sicherheiten.

(7) Verwaltung der Schulden mit Ausnahme der Verwaltung
und Verwertung der Grundpfandrechte und der Sicherungs-
grundpfandrechte einschließlich der sich daraus ergebenden
Belastungen an Grundstücken, die zum Vermögen des Bezirks
gehören.

(8) Anfall von Erbschaften und anderen Vermögen, soweit
nicht einem Bezirk zugewendet.
(9) Schlichtung vermögensrechtlicher Streitigkeiten.

(10) Beteiligungen der Hauptverwaltung an wirtschaftlichen
Unternehmungen.

(11) Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz mit
Ausnahme der Anmeldung von Ansprüchen, der Ermittlung der
anspruchsbegründenden Tatsachen und der Erarbeitung der
Antragsunterlagen und Nachweise.

(12) Aufgaben Berlins in gerichtlichen Nachprüfungsverfah-
ren im Zusammenhang mit gesetzlichen Vorkaufsrechten.

(13) Rechtsstreitigkeiten der Bezirke, sofern von grundsätz-
licher oder übergeordneter Bedeutung.

Nr. 7
Wirtschaft; Entwicklungszusammenarbeit; Preisbildung

(1) Wirtschaft einschließlich Ernährungs- und Landwirtschaft
mit Ausnahme der Durchführung des Grundstückverkehrsgeset-
zes und des Landpachtverkehrsgesetzes; Geheimschutz; Geld-,
Kredit- und Versicherungswesen; Aufgaben nach dem Börsen-
gesetz.

(2) Zulassung des Abschlusses oder der Übermittlung von
Spielverträgen für eine in Berlin nicht zugelassene Lotterie.

(3) Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde und der oberen
Flurbereinigungsbehörde nach dem Flurbereinigungsgesetz
sowie der Flurneuordnungsbehörde nach dem Landwirtschafts-
gesetz mit Ausnahme der Aufgaben der Siedlungsbehörde nach
dem Reichssiedlungsgesetz und dem Bundesvertriebenengesetz.

(4) Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Eintragung in
die Handwerksrolle; Landeskartellbehörde.

(5) Förderung der Wirtschaft mit Ausnahme der bezirklichen
Wirtschaftsförderung.

(6) Prüfung, Bestellung und Beaufsichtigung von Wirtschafts-
prüfern und vereidigten Buchprüfern.

(7) Meß- und Eichwesen; Materialprüfung.

(8) Aufgaben der Energieaufsichtsbehörde; Ausübung der
Befugnisse nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzvor-
sorgegesetz.

(9) Bewirtschaftungs- und Lenkungsmaßnahmen nach dem
Wirtschaftssicherstellungsgesetz, dem Energiesicherungsgesetz,
dem Ernährungssicherstellungsgesetz und dem Ernährungsvor-
sorgegesetz mit Ausnahme

a) der Erteilung von Bezugsscheinen und Versorgungskarten an
Privatpersonen nach dem Wirtschaftssicherstellungsrecht;

b) der Bewilligungen und Bescheinigungen von Bezugsrechten
sowie Referenzmengen von leichtem Heizöl nach dem Ener-
giesicherungsrecht;

c) der Errichtung von Ernährungsämtern sowie der Zuteilung
und Ausgabe von Verbraucherkarten und Bezugs- und
Berechtigungsscheinen sowie der Einrichtung von Karten-
ausgabestellen nach dem Ernährungssicherstellungs- und
Ernährungsvorsorgerecht.

(10) Entwicklungszusammenarbeit auf Landesebene.

(11) Preisprüfung für Strompreise und öffentliche Aufträge;
Krankenhauspflegesätze.

Nr. 8
Raumordnung; städtebauliche Planung

und ihre Durchführung; Enteignung; Vermessung

(1) Raumordnung und Landesplanung.

(2) Flächennutzungsplan; Bebauungsplanverfahren, vor-
habenbezogene Bebauungspläne, Veränderungssperren für
Gebiete von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung (ein-
schließlich der Hauptstadtplanung) oder für Industrie- und
Gewerbeansiedlung von außergewöhnlicher stadtpolitischer
Bedeutung, Bebauungsplanverfahren für die Verwirklichung von
Erfordernissen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben.
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(3) Weitere Aufgaben nach dem Baugesetzbuch:
a) Umlegung im Geltungsbereich von Bebauungsplänen für die

Verwirklichung von Erfordernissen der Verfassungsorgane
des Bundes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben; Grenzrege-
lungen im Bereich von Grundstücken, die den Verfassungs-
organen des Bundes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die-
nen oder dazu bestimmt sind;

b) Entschädigungen, soweit Aufgaben der Hauptverwaltung
betroffen sind; Festsetzung von Geldentschädigungen in
Planungsschadenangelegenheiten;

c) Aufgaben des Besonderen Städtebaurechts des Baugesetz-
buchs, die das Ausführungsgesetz der Hauptverwaltung
zuweist; Verträge nach § 157 des Baugesetzbuchs, soweit zur
städtebaulichen oder finanziellen Gesamtsteuerung städte-
baulicher Sanierungsmaßnahmen erforderlich; Finanzierung
der der Hauptverwaltung zugewiesenen Aufgaben mit Aus-
nahme der Maßnahmen nach § 147 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Bau-
gesetzbuchs; Förderung von Baumaßnahmen nach § 148
Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 des Baugesetzbuchs;

d) vorhabenbezogene Bebauungspläne zur Verwirklichung von
Erfordernissen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben;

e) städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge von
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung sowie in Ent-
wicklungs- und Anpassungsgebieten;

f) Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde, der zuständigen
Landesbehörde, der nach Landesrecht zuständigen Behörde
und der obersten Landesbehörde.

(4) Städtebauliche Wettbewerbe und Bauwettbewerbe für
Flächen von besonderer städtebaulicher Bedeutung.

(5) Bauträger- und Investorenwettbewerbe für landeseigene
Grundstücke von besonderer städtebaulicher und finanzieller
Bedeutung.

(6) Enteignungsbehörde; Behörde nach § 9 Satz 2 des Wert-
ausgleichsgesetzes.

(7) Basisinformationssystem, geodätisches Landesbezugs-
system, Landesinformationssystem.

(8) Wertermittlungen in Angelegenheiten von hauptstädti-
scher Bedeutung auf besondere Anforderung der Senatsverwal-
tung für Finanzen; Vermessungen für den Verkehrswegebau der
Hauptverwaltung; Luftbildvermessung.

(9) Geschäftsstelle des oberen Umlegungsausschusses;
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte;
Bestellung von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren;
Aufsicht über die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure.

Nr. 9
Bauwirtschaft; Wohnen, Wohnungswirtschaft

(1) Führung des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses
für Bauaufträge; Vergabeprüfstelle für Bau- und Dienstleistungs-
aufträge nach § 57b des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

(2) Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von
Wohngebäuden mit Ausnahme der Entscheidung über bezirk-
liche Förderungsränge.

(3) Landesweite Verträge zur Wohnungsbindung.

Nr. 10
Hoch- und Tiefbau; Wasserwirtschaft; Verkehr

(1) Bauten und Unterhaltungsmaßnahmen für Polizei, Feuer-
wehr, Justiz, Theater und Museen; Bauherreneigenschaft und
Haushaltsmittel für alle Bauten der Hauptverwaltung.

(2) Planung, Entwurf und Bau von Ortsdurchfahrten der
Bundesstraßen sowie der Straßen innerhalb des zentralen
Bereichs, in dem sich die Parlaments- und Regierungseinrichtun-
gen des Bundes befinden; der zentrale Bereich wird umgrenzt
durch die Invalidenstraße, Brunnenstraße, Rosenthaler Platz,
Torstraße, Mollstraße, Platz der Vereinten Nationen, Lichtenber-
ger Straße, Holzmarktstraße, Brückenstraße, Heinrich-Heine-
Straße, Moritzplatz, Oranienstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße,
Anhalter Straße, Askanischer Platz, Schöneberger Straße, Schö-
neberger Ufer, Lützowufer, Lützowplatz, Klingelhöferstraße,
Hofjägerallee, Großer Stern, Spreeweg, Paulstraße, Alt-Moabit
unter Einbeziehung der genannten Straßen und Plätze; Planung
der Straßen im Zuge von Straßenbahnlinien.

(3) Bundesautobahnen; Bundesstraßen außerhalb der Orts-
durchfahrten ohne Unterhaltung des Begleitgrüns.

(4) Planung von Straßen in Gebieten von außergewöhnlicher
stadtpolitischer Bedeutung sowie von Straßen für Industrie- und
Gewerbeansiedlungen von außergewöhnlicher stadtpolitischer
Bedeutung; Planung der Hauptverkehrsstraßen mit vorwiegend
überbezirklicher Funktion und anderer Straßen von besonderer
Bedeutung.

(5) Planung von Ingenieurbauten für den ruhenden Verkehr
im zentralen Bereich nach Absatz 2; Pilotprojekt flächenhafte
Parkraumbewirtschaftung.

(6) Verkehrslenkungsanlagen; Lichtzeichenanlagen, soweit sie
in Verkehrsleitsysteme oder Zentralsteuerungen eingebunden
werden oder sich auf Verkehrsflächen von gesamtstädtischer oder
überbezirklicher Bedeutung befinden, einschließlich der Planung
straßenbaulicher Veränderungen im Zusammenhang mit dem
Bau dieser Lichtzeichenanlagen.

(7) Brücken (einschließlich Hochstraßen), Tunnel, Durchlässe
und sonstige Ingenieurbauwerke (ausgenommen kreisrunde
Rohrdurchlässe, Stützmauern mit einer maximalen sichtbaren
Höhe unter 3 m und die Fahrbahn- und Gehbahnbeläge der
öffentlichen Straßen Berlins, die nicht in unmittelbarer Verbin-
dung mit der Abdichtung stehen).

(8) Anordnung und Auswertung von Versuchen und Unter-
suchungen neuer Baustoffe und Bauarten bei Straßenbauten und
deren Einführung; Durchführung von Versuchen grundsätzlicher
Bedeutung.

(9) Aufgaben der kommunalen Aufsichtsbehörde nach dem
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz.

(10) Straßenaufsicht bei Baumaßnahmen und über Bauten
und Anlagen der Hauptverwaltung nach Absatz 3, 6 und 7; allge-
meine Zulassung von Sondernutzungen, die in allen Bezirken
einheitlich ausgeübt werden; Informations- und Koordinierungs-
stelle für Baumaßnahmen im übergeordneten Straßennetz.

(11) Schiffahrt, Wasserstraßen und Häfen, Luftverkehr,
Magnetschwebebahnen, Eisenbahnen einschließlich S-Bahnen
und Straßenbahnen einschließlich U-Bahnen sowie die Entschei-
dung über die Benutzung der öffentlichen Straßen durch Bahnen.

(12) Gewässer erster und fließende Gewässer zweiter Ordnung
einschließlich Uferanlagen, Häfen, Umschlags- und Liegestellen
mit Ausnahme der Sportbootsstege.

(13) Kreuzungsrechtliche Vereinbarungen für Kreuzungen
von Verkehrswegen.

(14) Verkehrsuntersuchungen einschließlich Verkehrszäh-
lungen.

Nr. 11
Umweltschutz und Naturschutz,

Grünanlagen, Forsten, Kleingärten,
Denkmalschutz und Denkmalpflege

(1) Stadtpolitisch herausragende Projekte der Freiraumgestal-
tung.

(2) Landschaftsprogramm; Landschaftsplanverfahren ein-
schließlich Veränderungsverbote für Gebiete von außergewöhn-
licher stadtpolitischer Bedeutung.

(3) Anerkennung und Beteiligung von Verbänden nach § 29
des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 39 des Berli-
ner Naturschutzgesetzes.

(4) Führung des Naturschutzbuches nach Maßgabe des § 26
des Berliner Naturschutzgesetzes; Berufung der Angehörigen der
Naturschutzwacht nach Maßgabe des § 42 des Berliner Natur-
schutzgesetzes.
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(5) Durchführung der Wassergesetze, der Abwasserabgaben-
gesetze, des Wasserverbandsgesetzes und des Lagerstättengeset-
zes.

(6) Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes.

(7) Aufgaben des Landesforstamts.

(8) Angelegenheiten nach dem Gräbergesetz, nach Artikel 18
des deutsch-sowjetischen Vertrages über die Erhaltung der sowje-
tischen Gedenkstätten und Kriegsgräber sowie nach den sonsti-
gen internationalen Kriegsgräberabkommen mit Ausnahme der
Unterhaltung und Pflege der Gräber nach dem Gräbergesetz auf
landeseigenen Friedhöfen.

(9) Forst, Jagd, Fischerei.

(10) Denkmalerfassung und Denkmalliste; Erhalt von Denk-
malen herausragender Bedeutung.

Nr. 12
Arbeitsmarktfragen, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen;

Berufsbildung, Ausbildungsförderung

(1) Angelegenheiten des Arbeitsmarktes; Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen mit Ausnahme bezirklicher Antragstellung;
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, Schlich-
tungswesen.

(2) Berufliche Bildung, Aufgaben der zuständigen Behörde
und der obersten Landesbehörde nach dem Berufsbildungsge-
setz, dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz und der Hand-
werksordnung; Anerkennung von Bildungsveranstaltungen.

(3) Aufgaben des Landesamtes für Ausbildungsförderung
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

(4) Sozialversicherung, Wahrnehmung der Aufgaben der ober-
sten Verwaltungsbehörde und des Versicherungsamtes.

Nr. 13
Gesundheitswesen

(1) Entscheidung über Errichtung, Schließung und Änderung
der Zweckbestimmung von Krankenhäusern Berlins sowie Ein-
gliederung in den Krankenhausbetrieb eines anderen Bezirks;
Krankenhausplan; Programme zur Durchführung des Kran-
kenhausbaus; Einigungsverhandlungen über Pflegesätze der
Krankenhäuser; Vereinbarungen über Inanspruchnahme von
Krankenhäusern, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufen-
den Verwaltung handelt.

(2) Rettungsdienst einschließlich Krankentransport, Melde-
und Aufnahmeverfahren sowie Bettenvermittlung; Noteinwei-
sungen in Zeiten erhöhter Inanspruchnahme.

(3) Vereinbarungen mit Tierkörperbeseitigungsanstalten im
Rahmen der Beseitigungspflicht.

(4) Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin, Ber-
liner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben, Landes-
institut für Sportmedizin, Gemeinsames Krebsregister der Län-
der Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

(5) Arbeitsmedizin; Aufgaben des Landesarztes nach dem
Bundessozialhilfegesetz.

(6) Aufgaben der obersten Landesgesundheits- und Landes-
veterinärbehörden sowie der Landesregierung nach Seuchen-
recht.

(7) Sicherstellung überbezirklicher Versorgungsangebote für
besondere Patientengruppen; Versorgung der psychisch kranken
Rechtsbrecher im Maßregelvollzug.

Nr. 14
Sozialwesen

(1) Allgemeine Angelegenheiten des örtlichen und überört-
lichen Trägers der Sozialhilfe.

(2) Festsetzung der Zahl der Ausbildungsplätze für Sozial-
arbeiter-Praktikanten in Zusammenarbeit mit den Bezirken.
(3) Landespflegeplanung nach dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch (Soziale Pflegeversicherung); Programme zur Durchfüh-
rung des Baus von Pflegeeinrichtungen.

(4) Vereinbarungen über Leistungen an Hilfebedürftige; Ver-
einbarungen mit Einrichtungen im Sinne des § 93 Abs. 2 des
Bundessozialhilfegesetzes.

(5) Feststellung der Behinderung und ihres Grades nach dem
Schwerbehindertengesetz sowie Erteilung von Ausweisen.

(6) Aufgaben der Hauptfürsorgestelle nach dem Schwerbehin-
dertengesetz.

(7) Versorgung und Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz sowie nach Gesetzen, die das Bundesversor-
gungsgesetz für anwendbar erklären; Zahlung von Ehrensold für
die Träger höchster Kriegsauszeichnungen des Ersten Weltkrie-
ges.

(8) Leistungen nach dem Unterstützungsabschlußgesetz.

(9) Gewährung von Kriegsgefangenenentschädigung nach
dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz; Zulassung von
Ausnahmen nach § 54a des Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetzes.

(10) Häftlingshilfemaßnahmen nach §§ 9a bis 9c, 10 Abs. 4 und
5 des Häftlingshilfegesetzes; Härteausgleich nach § 12 des Häft-
lingshilfegesetzes.

(11) Landesflüchtlingsverwaltung; Statusfeststellungs- und
Aufnahmeverfahren nach dem Bundesvertriebenengesetz sowie
Antragsverfahren nach § 9 Abs. 2 des Bundesvertriebenengeset-
zes; Errichtung, Belegung und Schließung von Heimen sowie
Beschaffung von Heim- und Wohnplätzen durch Verträge mit
Dritten; Zentrale Aufnahmestelle des Landes Berlin für Aussied-
ler (ZAB); Erfassung, Erstberatung und Verteilung der in Berlin
aufgenommenen Spätaussiedler auf die Bezirke.

(12) Gewährung von Kapitalentschädigung nach §§ 17, 19
und 25 Abs. 2 sowie Erstattung von Leistungen nach § 6 des Straf-
rechtlichen Rehabilitierungsgesetzes; Aufgaben der Rehabilitie-
rungsbehörde nach § 12 des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetzes und § 17 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes.

(13) Anerkennung von Betreuungsvereinen nach §§ 1908 f. des
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

(14) Integration von ethnischen Minderheiten und Zuwande-
rern.

(15) Rückkehrhilfe für einkommensschwache ausländische
Arbeitnehmer und ehemalige Asylbewerber; Festsetzung der
Rückkehrhilfe für Bürgerkriegsflüchtlinge.

(16) Errichtung, Betrieb, Belegung und Schließung von
Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften
sowie Beschaffung von Heim- und Wohnplätzen für Asylbewer-
ber, Kontingentflüchtlinge und Flüchtlinge aus Kriegs- oder Bür-
gerkriegsgebieten, die vorübergehend Schutz in der Bundesrepu-
blik Deutschland erhalten, durch Verträge mit Dritten; Leistun-
gen an Asylbewerber, die in diesen Einrichtungen untergebracht
sind; Leistungen an ehemalige Asylbewerber nach rechtskräftiger
Ablehnung des Asylantrags während einer Übergangszeit; Lei-
stungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen, die
sich in Abschiebungshaft befinden.

(17) Zustimmung zur Aufnahme von jüdischen Zuwanderern
mit dem Status von Kontingentflüchtlingen im Wege des geregel-
ten Aufnahmeverfahrens; Erfassung und Erstberatung dieser Per-
sonen sowie deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünf-
ten, soweit erforderlich.

(18) Unterhaltssicherungsgesetz mit Ausnahme der Einzellei-
stungen.

(19) Angelegenheiten des örtlichen und überörtlichen Trägers
der Sozialhilfe nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale
Pflegeversicherung); Aufgaben nach § 82 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4
des Elften Buchs Sozialgesetzbuch.

(20) Anerkennung der Berechtigung und Gewährung der ein-
maligen Zuwendung nach dem Vertriebenenzuwendungsgesetz.
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(21) Aufgaben der obersten Landesbehörde in Angelegenhei-
ten des Garantiefonds; Ausschreibungen zur Gewinnung geeig-
neter Bildungsträger.

Nr. 15
Familienförderung; Jugendhilfe; Sport

(1) Aufgaben der obersten Landes- und Jugendbehörde und
des Landesjugendamtes mit Ausnahme der Betriebserlaubnisse
(§ 45 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugend-
hilfe) und der Kindertagesstätten- und Heimaufsicht; Förderung
der Kindertagesstätten freier Träger, wenn mit Landesverbänden
abgerechnet wird.

(2) Festsetzung der Zahl der Praktikantenplätze sozialpäd-
agogischer Ausbildungsgänge in Zusammenarbeit mit den Be-
zirken.

(3) Familienförderung mit Ausnahme des Erziehungs- und
Familiengeldes und der Leistungen von Unterhaltsvorschuß und
Unterhaltssicherung nach Bundesrecht.

(4) Bestimmung von Stellplätzen zur vorübergehenden Nut-
zung für Wohnwagen durchreisender Sinti und Roma.

(5) Olympia-Stadion, Sportforum Hohenschönhausen, Sport-
anlage Paul-Heyse-Straße, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion,
Schwimmhalle Landsberger Allee, Max-Schmeling-Halle, Velo-
drom, Sport- und Erholungszentrum.

Nr. 16
Schulen, Volkshochschulen

(1) Schulaufsicht; innere Schulangelegenheiten; Regelung der
Schulzuweisung nach § 11 Abs. 3 des Schulgesetzes für Berlin;
Entscheidung über die Schulreife; Befreiung von der Schul-
pflicht; Streitentscheidung über die Aufnahme von Schülern in
die gymnasiale Oberstufe.

(2) Berufsbildende Schulen, Staatliche Technikerschule Ber-
lin, Staatliche Fachschule für Optik und Fototechnik Berlin;
Staatliche Ballettschule und Schule für Artistik sowie Schulen mit
sportlichem Schwerpunkt.

(3) Landesschulamt.

(4) Durchführung des Privatschulgesetzes mit Ausnahme der
Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Privatschulgesetzes.

(5) Entscheidung über die überbezirklichen Einschulungsbe-
reiche der Sonderschulen sowie über deren fachliche Zuständig-
keit.

(6) Schulaufsicht über Lehrgänge der Volkshochschulen nach
§ 53 Satz 1 Nr. 1 des Schulgesetzes für Berlin; Auftrag zur Ab-
nahme von Prüfungen durch Volkshochschulen sowie Festlegung
der Prüfungsanforderungen.

Nr. 17
Wissenschaft, Forschung;

Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten

(1) Wissenschaft und Forschung; Landesbibliotheken und
-archive.

(2) Landesangelegenheiten der Kunst, der Theater, der
Orchester, des Films und der Museen.

(3) Schutz des Kulturgutes gegen Abwanderung.

(4) Landesbildstelle.

(5) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (Hörfunk und
Fernsehen) aus sozialen Gründen, soweit es sich um von der
Hauptverwaltung betreute Personen handelt.

(6) Angelegenheiten der Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften einschließlich der Genehmigung von Abgabe-
beschlüssen.
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A n l a g e 2
A n l a g e

Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben
(ZustKat Ord)

(zu § 2 Abs. 4 Satz 1)

E r s t e r A b s c h n i t t
Ordnungsaufgaben der Senatsverwaltungen

Nr. 1
Bau- und Wohnungswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Bau- und Wohnungswesen
zuständigen Senatsverwaltung gehören:

(1) die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit
sie betreffen

a) die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und die Zustim-
mung im Einzelfall zur Verwendung oder Anwendung neuer
Baustoffe, Bauteile, Einrichtungen und Bauarten sowie die
Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen nach § 22c der Bauordnung für Berlin,

b) die Anerkennung von Prüfingenieuren für Baustatik,

c) die Prüfung schwieriger statischer Berechnungen und nicht
allgemein gebräuchlicher und nicht bewährter Gerüstkon-
struktionen und deren konstruktive Bauüberwachung,

d) die bundesrechtlichen Aufgaben der obersten Landesbe-
hörde nach dem Schornsteinfegergesetz,

e) das Zustimmungsverfahren für Bauten des Bundes und der
Länder einschließlich der in diesem Zusammenhang zu
erteilenden Erlaubnis nach § 9 Abs. 3 der Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten,

f) die Anerkennung von Sachverständigen für die Prüfung
technischer Anlagen nach der Warenhausverordnung, Ver-
sammlungsstättenverordnung und Garagenverordnung,

g) Bauvorhaben der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben,

h) Bauten im Zusammenhang mit Botschaften und Konsula-
ten;

(2) die Ermittlung und Bergung nicht-chemischer Kampfmittel
sowie die Ermittlung und Beseitigung ehemaliger Kampf- und
Schutzanlagen;

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundesfernstraßenge-
setz.

Nr. 2
Finanzen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Finanzen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

(1) die Aufgaben der Vollzugsbehörde nach dem Dritten
Abschnitt des Vereinsgesetzes nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
von Verboten und Einziehungsanordnungen;

(2) die Erteilung der Konzession zum Betrieb einer öffent-
lichen Spielbank und die Spielbankaufsicht.

Nr. 3
Gesundheitswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Gesundheitswesen zustän-
digen Senatsverwaltung gehören:

(1) die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben der obersten
Landesgesundheitsbehörde hinsichtlich

a) des Bundes-Seuchengesetzes,

b) der internationalen Gesundheitsvorschriften,

c) der europäischen Verordnungen und Richtlinien hinsichtlich
des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung in den Bereichen
Luft, Wasser, Boden, Geräusche, Erschütterungen, Licht,
Strahlen, Chemikalien und andere Stoffe,

d) des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten;
(2) die gesundheits-, lebensmittel- und veterinäraufsichtlichen
Aufgaben der obersten Landesbehörde hinsichtlich

a) der europäischen Verordnungen im Lebensmittel-, Milch-
und Weinrecht,

b) des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes,

c) des Milch- und Margarinegesetzes,

d) des Fleischhygienegesetzes, des Geflügelfleischhygiene-
gesetzes sowie der Fleischhygiene-Verordnung,

e) des Weingesetzes,

f) des Tierseuchengesetzes, des Tierkörperbeseitigungsge-
setzes und des Tierschutzgesetzes,

g) des Futtermittelgesetzes,

h) der Handelsklassenverordnungen;

(3) die Zivilschutzvorkehrungen im Gesundheitswesen.

Nr. 4
Sozialwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Sozialwesen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

(1)

a) der Arbeitsschutz einschließlich der Unfallverhütung, des
Frauen- und Jugendarbeitsschutzes, des Mutterschutzes, des
Gefahrenschutzes bei Heimarbeit, soweit die Zuständigkeit
der obersten Landesbehörde, der höheren Verwaltungsbe-
hörde oder der Landespolizeibehörde gegeben und soweit
nicht das Bergamt (Nr. 30 Abs. 2) zuständig ist,

b) die Entscheidung nach § 31 der Gefahrstoffverordnung;

(2) die Zulassung von Bauarten sowie allgemeinen Ausnah-
men von technischen Regeln, die Anerkennung und Ermächti-
gung von Sachverständigen und sonstige Ordnungsaufgaben der
obersten Landesbehörde bei überwachungsbedürftigen Anlagen
im Sinne des § 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes und bei
Anlagen, auf die gewerberechtliche Vorschriften im Rahmen der
Bauordnung für Berlin Anwendung finden; Aufsichtsbehörde
über die Organisation der technischen Überwachung;

(3) die Zulassung von Bauarten nach § 17 Abs. 4 des Spreng-
stoffgesetzes;

(4) der Strahlenschutz, soweit es sich um die Anerkennung
von Sachverständigen, die Zulassung von Bauarten und sonstige
Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde handelt;

(5) die Bewilligung von Ausnahmen nach § 13 Abs. 5 und § 15
Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes;

(6) das Medizinprodukterecht, soweit es sich um Entscheidun-
gen nach § 13 Abs. 2 und § 17 Abs. 6 des Medizinproduktegeset-
zes, um Maßnahmen nach dem Medizinprodukte-Beobachtungs-
und -Meldesystem nach § 29 des Medizinproduktegesetzes sowie
um die Erteilung von Verkehrsfähigkeitsbescheinigungen nach
§ 37 des Medizinproduktegesetzes handelt.

Nr. 5
Inneres

Zu den Ordnungsaufgaben der für Inneres zuständigen Senats-
verwaltung gehören:

(1) die Aufgaben der Verbotsbehörde und der Vollzugsbe-
hörde nach dem Vereinsgesetz, soweit nicht die für Finanzen
zuständige Senatsverwaltung (Nr. 2 Abs. 1) zuständig ist;

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Rettungsdienstgesetz,
soweit nicht die Berliner Feuerwehr (Nr. 25 Abs. 2) oder das
Landeseinwohneramt (Nr. 33 Abs. 8) zuständig sind.

Nr. 6
Jugend

Zu den Ordnungsaufgaben der für Jugend zuständigen Senats-
verwaltung gehören:
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die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von alleinstehenden
minderjährigen Asylbewerbern bis zum Ablauf der Verpflichtung
zum Aufenthalt in einer Aufnahmeeinrichtung und zur Siche-
rung des Betriebes von Unterkünften für diesen Personenkreis.

Nr. 7
Kulturelle Angelegenheiten

Zu den Ordnungsaufgaben der für Kulturelle Angelegenheiten
zuständigen Senatsverwaltung gehören:

(1) die Untersagung der unberechtigten Führung von Ehren-
titeln für Künstler;

(2) der Kulturgutschutz im Rahmen des Zivilschutzes.

Nr. 8
Schulwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der für Schulwesen zuständigen
Senatsverwaltung gehören:
die Ordnungsaufgaben nach dem Privatschulgesetz.

Nr. 9
Berufsbildung

Zu den Ordnungsaufgaben der für Berufsbildung zuständigen
Senatsverwaltung gehören:
die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 27 Abs. 2 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes, § 24 Abs. 1 und 2 des Berufsbildungsgeset-
zes und § 24 Abs. 1 und 2 der Handwerksordnung.

Nr. 10
Stadtentwicklung und Umweltschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der für Stadtentwicklung und
Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung gehören:

(1)

a) die Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Reinhaltung der
Luft unbeschadet der Zuständigkeit der für Gesundheits-
wesen zuständigen Senatsverwaltung (Nr. 3 Abs. 1), der
Bezirksämter (Nr. 16 Abs. 1 Buchstabe a und Nr. 18 Abs. 1)
und des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
und technische Sicherheit Berlin (Nr. 24 Abs. 2),

b) die Lärmbekämpfung, soweit nicht die Bezirksämter (Nr. 16
Abs. 1 Buchstabe a, Nr. 18 Abs. 1 und 3) zuständig sind oder
Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Verwaltungen
begründen,

c) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz, soweit nicht die Bezirksämter (Nr. 15 Abs. 1 Buch-
stabe c, Nr. 18 Abs. 1) oder das Landesamt für Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (Nr. 24
Abs. 3) zuständig sind,

d) die Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz und den dazu erlassenen oder nach dem Abfall-
gesetz erlassenen weitergeltenden Rechtsverordnungen,
nach der europäischen Abfallverbringungsverordnung, nach
dem Abfallverbringungsgesetz und nach dem Landesabfall-
gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen, soweit nicht
die Bezirksämter (Nr. 15 Abs. 5, Nr. 18 Abs. 4 und 5) zustän-
dig sind,

e) die Reinhaltung des Bodens einschließlich der Freistellung
nach Artikel 1 § 4 Abs. 3 und Artikel 4 § 3 des Umweltrah-
mengesetzes vom 29. Juni 1990 (GBl. I S. 649) unbeschadet
der Zuständigkeit der für Gesundheitswesen zuständigen
Senatsverwaltung (Nr. 3 Abs. 1) und der Bezirksämter (Nr. 18
Abs. 8),

f) die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und
Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen, soweit nicht
die Bezirksämter (Nr. 18 Abs. 1 bis 8) zuständig sind oder
Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Verwaltungen
begründen;
(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz,
dem Abwasserabgabengesetz und nachgeordneten wasserrecht-
lichen Rechtsvorschriften (Gewässeraufsicht) einschließlich der
Eisaufsicht bei den Gewässern erster Ordnung und den fließen-
den Gewässern zweiter Ordnung; die Ordnungsaufgaben nach
dem Wasserverbandsgesetz;

(3) die Ordnungsaufgaben der obersten Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege einschließlich solcher, die aus dem
Vollzug internationaler Übereinkommen und Rechtsvereinba-
rungen über den Natur- und Artenschutz resultieren, soweit nicht
die Bezirksämter (Nr. 18 Abs. 12) zuständig sind, sowie die Ord-
nungsaufgaben der Behörden für Naturschutz und Landschafts-
pflege, soweit diese Ordnungsaufgaben ein Vorhaben eines Ver-
fassungsorgans des Bundes zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
betreffen;

(4) die Ordnungsaufgaben nach den Rechtsvorschriften über
das Jagdwesen, soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin (Nr. 23
Abs. 9) oder die Berliner Forsten (Nr. 27 Abs. 2) zuständig sind;

(5) die Ordnungsaufgaben nach § 6 Abs. 5 des Denkmalschutz-
gesetzes Berlin;

(6) die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsauf-
gaben nach dem Atomgesetz sowie die Ordnungsaufgaben nach
dem Strahlenschutzvorsorgegesetz, soweit nicht die für Sozial-
wesen zuständige Senatsverwaltung (Nr. 4 Abs. 4) zuständig ist;

(7) die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und
den auf Grund des Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, soweit nicht das Pflanzenschutzamt (Nr. 29 Abs. 2)
zuständig ist,

a) bei gentechnischen Anlagen und gentechnischen Arbeiten,
soweit ein gemeinsamer Anlagenteil mit einer nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen
Anlage vorliegt,

b) beim Inverkehrbringen und bei den Freisetzungen gentech-
nisch veränderter Organismen, die in den unter Buchstabe a
genannten Anlagen erzeugt wurden;

(8) die Ordnungsaufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz;

(9) die Ordnungsaufgaben der obersten Bergbaubehörde.

Nr. 11
Verkehr

Zu den Ordnungsaufgaben der für Verkehr zuständigen Senats-
verwaltung gehören:
die Ordnungsaufgaben der obersten und höheren Landesbe-
hörde, der Anerkennungsbehörde, der Genehmigungsbehörde,
der Anordnungsbehörde, der fachlichen und technischen Auf-
sichtsbehörde, der Anhörungsbehörde, der Planfeststellungsbe-
hörde und der Tilgungsbehörde

a) nach dem Straßenverkehrsgesetz und dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz,

b) nach dem Kraftfahrsachverständigengesetz,

c) nach dem Fahrlehrergesetz,

d) nach dem Personenbeförderungsgesetz,

e) nach dem Güterkraftverkehrsgesetz,

f) nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter
sowie dem Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße,

g) nach dem Übereinkommen über internationale Beförderun-
gen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonde-
ren Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu ver-
wenden sind,

h) nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen über sichere Con-
tainer,

i) nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, nach dem Gesetz
über Kleinbahnen und Privatanschlußbahnen, nach dem
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Eisenbahnkreuzungsgesetz sowie bei sonstigen Ordnungs-
aufgaben in Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs,

j) nach dem Luftverkehrsgesetz,

k) nach § 28 des Berliner Wassergesetzes in Schiffahrts- und
Hafenangelegenheiten,

l) nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz,

m) nach dem Bundesleistungsgesetz,

soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin (Nr. 23 Abs. 6), das
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit Berlin (Nr. 24) oder das Landeseinwohneramt Berlin
(Nr. 33 Abs. 9) zuständig sind.

Nr. 12
Wirtschaft

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wirtschaft zuständigen
Senatsverwaltung gehören:

(1) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur
Durchführung des europäischen Milchrechts, des Milch- und
Margarinegesetzes und des Futtermittelgesetzes;

(2) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur
Durchführung des Vieh- und Fleischgesetzes und des Gesetzes
über Meldungen über Marktordnungswaren;

(3) die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Groß-
märkten; die Untersagung der Teilnahme von Ausstellern und
Anbietern an diesen Veranstaltungen;

(4) die Zulassung von Totalisatorunternehmen sowie Buch-
machern und Buchmachergehilfen für Pferderennen;

(5) die Vereidigung und öffentliche Bestellung von Versteige-
rern;

(6) die Erteilung von Genehmigungen zur Einfuhr und Aus-
fuhr radioaktiver Stoffe nach dem Außenwirtschaftsgesetz;

(7) die allgemeine Verlängerung, Verkürzung oder Aufhebung
der Sperrzeit für öffentliche Vergnügungsstätten und Schank-
und Speisewirtschaften;

(8) die Ordnungsaufgaben der Kartellbehörde, soweit sie der
obersten Landesbehörde zugewiesen sind;

(9) die Ordnungsaufgaben auf den Gebieten der Preisbildung
und der Preisüberwachung.

Nr. 13
Wissenschaft und Forschung

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wissenschaft und For-
schung zuständigen Senatsverwaltung gehören:

(1) die Genehmigung zur Führung ausländischer akade-
mischer Grade und ausländischer Professorentitel;

(2) die Untersagung der unberechtigten Führung in- und aus-
ländischer akademischer Grade und Würden sowie der Bezeich-
nung „Professor“ und des Ehrentitels „Professor e. h.“;

(3) die Untersagung des Betriebs einer privaten Hochschule.

Nr. 14
Arbeit

Zu den Ordnungsaufgaben der für Arbeit zuständigen Senats-
verwaltung gehört:
der Heimarbeiterschutz, soweit die Zuständigkeit der obersten
Landesbehörden gegeben und nicht die für Sozialwesen zustän-
dige Senatsverwaltung (Nr. 4 Abs. 1 Buchstabe a) zuständig ist.
Z w e i t e r A b s c h n i t t
Ordnungsaufgaben der Bezirksämter

Nr. 15
Bau- und Wohnungswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Bau- und Wohnungswesens:

(1) die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit
nicht die für Bau- und Wohnungswesen zuständige Senatsverwal-
tung (Nr. 1 Abs. 1) zuständig ist, einschließlich

a) der Bauaufsicht hinsichtlich der Wasserversorgung und Ent-
wässerung von Grundstücken,

b) der Bauaufsicht bei elektrischen und Aufzugsanlagen,

c) der Ordnungsaufgaben für nicht genehmigungsbedürftige
Feuerungsanlagen im Sinne der §§ 22 ff. des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes, sofern sie nicht Teile von über-
wachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2a des
Gerätesicherheitsgesetzes sind,

d) der Brandsicherheitsschau und der Betriebsüberwachung,

e) der Genehmigung von ortsfesten Behältern für brennbare
oder sonstige schädliche Flüssigkeiten, der Erlaubnis von
Anlagen für brennbare Flüssigkeiten auf Grund der Verord-
nung über brennbare Flüssigkeiten, soweit nicht das Bergamt
(Nr. 30 Abs. 2) zuständig ist,

f) der Schutzmaßnahmen bei Ausführung der nach der Bauord-
nung genehmigungspflichtigen Bauten in bautechnischer
Hinsicht,

g) des Schutzes gegen Verunstaltung,

h) der Ordnungsaufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz,

i) der Zulassung von Ausnahmen von Bauverboten nach dem
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm,

j) der Ordnungsaufgaben auf Grund des Energieeinsparungs-
gesetzes sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen,

k) der Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungs-
eigentumsgesetz;

(2) die Straßenaufsicht als Ordnungsaufgabe nach dem Ber-
liner Straßengesetz;

(3) die Wohnungsaufsicht einschließlich der Aufsicht über
Gemeinschaftsunterkünfte, die Arbeitgeber den bei ihnen
beschäftigten Arbeitnehmern selbst oder auf Grund eines Rechts-
verhältnisses mit einem Dritten durch diesen zum Gebrauch
überlassen;

(4) die Numerierung der Grundstücke;

(5) die Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Schutz-
bauten;

(6) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungs-
gesetz, dem Zweckentfremdungsbeseitigungsgesetz und nach der
2. Zweckentfremdungsverbot-Verordnung sowie dem Belegungs-
bindungsgesetz.

Nr. 16
Gesundheitswesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens:

(1)

a) die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben zur Durchführung
des Gesundheitsschutzes nach dem Bundes-Seuchengesetz,
den internationalen Gesundheitsvorschriften, den europäi-
schen Verordnungen und Richtlinien in den Bereichen Luft,
Wasser, Boden, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Strah-
len, Chemikalien und andere Stoffe,

b) die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,

c) die Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von
psychisch Kranken und Süchtigen;
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(2)

a) die Aufsicht über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabak-
erzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfs-
gegenständen einschließlich der Entnahme von Proben,

b) die Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen
fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Anforderun-
gen in den Betrieben sowie der Vorschriften über die Beför-
derung von Fleisch und Geflügelfleisch,

c) die Durchführung der amtlichen Untersuchungen nach
dem Fleischhygienegesetz und dem Geflügelfleischhygiene-
gesetz,

d) die gesundheits- und veterinäraufsichtlichen Aufgaben der
Ortspolizeibehörde zur Durchführung des Milch- und Mar-
garinegesetzes,

e) die Zulassung und Registrierung von Betrieben nach Fleisch-
recht, Geflügelfleischhygienerecht und Lebensmittelrecht,

f) die Überwachung des Einzelhandels mit frei verkäuflichen
Arzneimitteln außerhalb der Apotheken,

g) die Aufsicht über den Verkehr mit sehr giftigen und giftigen
Stoffen im Sinne der Chemikalien-Verbotsverordnung, aus-
genommen die Erteilung von Erlaubnissen und die Entge-
gennahme von Anzeigen nach § 2 und die Sachkundeprüfung
nach § 5;

(3) die Aufgaben der Veterinär-Grenzkontrollstelle;

(4) die Überwachung der Einhaltung der Handelsklassenver-
ordnungen;

(5) die Durchführung der Schädlingsbekämpfung und die
Überwachung der Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln;

(6) die Veterinäraufsicht, die Überwachung der Tierkörperbe-
seitigung und der Tierschutz, soweit nicht dem Landesamt für
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit
Berlin zugewiesen (Nr. 24 Abs. 12);

(7) die Besichtigung von Krankenhäusern, die Anordnung zur
Beseitigung von Mängeln in diesen Einrichtungen, soweit nicht
Betriebs- oder Teilbetriebseinstellungen, bauliche Veränderun-
gen, Nutzungsänderungen von Räumen oder Bettensperren
erforderlich werden;

(8) die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Leichen-
und Bestattungswesens, soweit nicht das Landeseinwohneramt
Berlin (Nr. 33 Abs. 4) zuständig ist;

(9) die Ordnungsaufgaben bei Überlastung der Einrichtungen
des Gesundheitswesens durch Schadensereignisse;

(10) die Erlaubnis zum Arbeiten und zum Verkehr mit Krank-
heitserregern sowie Tierseuchenerregern, die Untersagung des
Arbeitens mit Krankheitserregern sowie Tierseuchenerregern
und ihrer Aufbewahrung;

(11) der Erlaß von Badeverboten in stehenden Gewässern aus
hygienischen Gründen;

(12) der Hunde- und Katzenfang.

Nr. 17
Jugend und Familie

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet von Jugend und Familie:

(1) die Durchführung des Jugendschutzgesetzes;

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Auswandererschutzge-
setz.

Nr. 18
Umweltschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Umweltschutzes:

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen mit Aus-
nahme von Veranstaltungsstätten und Sportanlagen für öffent-
liche Vergnügungs- oder Sportveranstaltungen von überbezirk-
licher Bedeutung, Baustellen, Baulagerplätzen und Baumaschi-
nen;

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissons-
schutzgesetz bei Anlagen im Sinne der §§ 22 ff. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die Teile von überwachungsbedürfti-
gen Anlagen sind;

(3) die Bekämpfung verhaltensbedingten Lärms, soweit der
Lärm nicht durch öffentliche Vergnügungs- oder Sportveranstal-
tungen, Baustellen oder Baulagerplätze von überbezirklicher
Bedeutung erzeugt wird;

(4) die Ordnungsaufgaben nach § 27 Abs. 1 des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes, mit Ausnahme von Maßnahmen
gegen Betreiber von Anlagen, die nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz oder dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
einer Genehmigung oder Planfeststellung bedürfen, und die Ord-
nungsaufgaben nach der Verordnung über die Entsorgung von
Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen oder Einrichtun-
gen (Abfallentsorgungsanlagen);

(5) die ordnungsgemäße Straßenreinigung, die Wahrnehmung
der Aufgaben nach § 11 des Stadtreinigungsgesetzes sowie die
Fahrzeugbeseitigung;

(6) die Beseitigung unzulässig gelagerter oder abgelagerter
Abfälle auf öffentlichen Straßen und Privatstraßen des öffent-
lichen Verkehrs sowie auf öffentlichen Grünflächen;

(7) die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und
Abwehr von schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen von
Erstermittlungen zur Feststellung des Verursachers bei unbe-
kannten Quellen, soweit nicht Rechtsvorschriften die Zuständig-
keiten anderer Verwaltungen begründen;

(8) die mit Untersuchungen der Bodenschichten bis zum
Grundwasser auf ihren Schadstoffgehalt einschließlich einer
ersten Bewertung verbundenen Ordnungsaufgaben, die Ord-
nungsaufgaben bei Boden- und Grundwasserverunreinigungen
von örtlicher Bedeutung einschließlich der Durchführung von
Sanierungen sowie die Entgegennahme von Meldungen;

(9) die Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbe-
triebe, sofern nicht die für Stadtentwicklung und Umweltschutz
zuständige Senatsverwaltung (Nr. 10 Abs. 2) oder das Bergamt
(Nr. 30 Abs. 2) zuständig sind;

(10) die Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und
Überwachung des Einleitens von Abwässern in öffentliche
Abwasseranlagen;

(11) Sportbootsstege an Gewässern;

(12) die Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege, soweit nicht die für Stadtentwick-
lung und Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung (Nr. 10
Abs. 3) zuständig ist, sowie Kontroll- und Überwachungsauf-
gaben, die aus dem Vollzug internationaler Übereinkommen und
Rechtsvereinbarungen über den Natur- und Artenschutz resultie-
ren;

(13) die Ordnungsaufgaben nach dem Grünanlagengesetz;

(14) die Genehmigung zur Anlegung und Erweiterung sowie
die Erklärung des Einvernehmens zur Widmung, Schließung und
Aufhebung öffentlicher Friedhöfe; die Beleihung mit dem
hoheitlichen Bestattungsrecht nach § 3 Abs. 2 des Friedhofsgeset-
zes; die Genehmigung von Erdbestattungen und von Urnen-
beisetzungen außerhalb öffentlicher Friedhöfe;

(15) die Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht, soweit nicht die
für Stadtentwicklung und Umweltschutz zuständige Senatsver-
waltung (Nr. 10 Abs. 2) zuständig ist.

Nr. 19
Sozialwesen

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Sozialwesens:
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(1) die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit, soweit nicht
das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Nr. 32 Abs. 1)
oder die für Jugend zuständige Senatsverwaltung (Nr. 6) zustän-
dig ist;

(2) die Ordnungsaufgaben, die durch Wegfall des notwendigen
Lebensunterhalts infolge von Schadensereignissen entstehen;

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Heimgesetz;

(4)

a) die Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot der Beschäfti-
gung an Sonn- und Feiertagen nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 des
Arbeitszeitgesetzes,

b) die Bewilligung von Ausnahmen vom allgemeinen Laden-
schluß nach § 23 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß,
soweit der Anlaß der Ausnahme sich auf einen Bezirk
beschränkt, sowie für den Verkauf außerhalb fester Verkaufs-
zeiten nach § 20 Abs. 2a des Gesetzes über den Ladenschluß,

c) die Überwachung der Einhaltung des Gesetzes über den
Ladenschluß,

d) die Überwachung der Einhaltung des Verbots der Beschäfti-
gung von Personen unter 18 Jahren mit sittlich gefährdenden
Tätigkeiten;

(5) die Genehmigung und Überwachung von Schankanlagen.

Nr. 20
Volksbildung

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet der Volksbildung:
die Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs und zur Ver-
hütung und Beseitigung von außen kommender Störungen des
Schulbetriebs.

Nr. 21
Wirtschaft

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet der Wirtschaft:

(1) die Feldaufsicht;

(2) die Ordnungsaufgaben in Gewerbeangelegenheiten, soweit
nicht die Zuständigkeit einer anderen Behörde begründet ist, ins-
besondere

a) die Entgegennahme von Anzeigen über den Beginn, die Auf-
gabe und die Veränderung von Gewerbebetrieben und
gewerblichen Tätigkeiten, soweit nicht der Polizeipräsident
in Berlin (Nr. 23 Abs. 7) zuständig ist,

b) die Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, die Unter-
sagung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Tätigkeiten
mit Ausnahme der in Nr. 11 Buchstabe a bis i, Nr. 12 Abs. 3
und 4, Nr. 23 Abs. 2 und 6, Nr. 24 Abs. 9, Nr. 32 Abs. 2 und 5
und Nr. 33 Abs. 9 bezeichneten Aufgaben,

c) die Erteilung der Erlaubnis für gewerbsmäßig veranstaltete
Schaustellungen von Personen mit nicht überwiegend künst-
lerischem, sportlichem, akrobatischem oder ähnlichem Cha-
rakter sowie die Hergabe von Räumen für derartige Veran-
staltungen,

d) die Erteilung der Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten
und zur Veranstaltung anderer Spiele mit Gewinnmöglich-
keit, ausgenommen Glücksspiele und Ausspielungen, die
nicht Bestandteile von Volksbelustigungsveranstaltungen
sind, und Lotterien, sowie zum Betrieb von Spielhallen,
Spielkasinos und ähnlichen ausschließlich oder überwiegend
dem Spielbetrieb dienenden Unternehmen mit Ausnahme
von Spielbanken,

e) die Ordnungsaufgaben nach dem Gaststättengesetz und der
Gaststättenverordnung, soweit nicht die für Wirtschaft
zuständige Senatsverwaltung (Nr. 12 Abs. 7) oder der Polizei-
präsident in Berlin (Nr. 23 Abs. 7) zuständig sind; die orts-
polizeilichen Aufgaben zur Durchführung des Milch- und
Margarinegesetzes,

f) die Ausstellung von Gewerbelegitimationspapieren aller Art,
g) die Festsetzung von Wochenmärkten, Spezialmärkten, Jahr-
märkten und Volksfesten; die Untersagung der Teilnahme
von Anbietern an diesen Veranstaltungen; die Aufsicht auf
den Wochenmärkten,

h) die Verlängerung der Fristen zur Verwertung von Pfändern
und zur Abführung von Überschüssen aus Pfandverwertun-
gen sowie die Entgegennahme der Überschüsse,

i) die Ordnungsaufgaben nach dem Ingenieurgesetz und die
Untersagung der unberechtigten Führung der gesetzlich
geschützten Berufsbezeichnung „Ingenieur“,

j) die Zulassung von Ausnahmen von dem Erfordernis der
Reisegewerbekarte für besondere Verkaufsveranstaltungen;
die Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall nach § 56 Abs. 2
Satz 3 der Gewerbeordnung,

k) die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister über juristische Personen und Perso-
nenvereinigungen,

l) die Ausführung des Blindenwarenvertriebsgesetzes,

m) die Überwachung der Einhaltung von Preisauszeichnungs-
vorschriften,

n) die Überwachung der gewerblichen Verwendung pyrotechni-
scher Gegenstände außerhalb ständiger Betriebsstätten mit
Ausnahme der Aufgaben nach § 23 Abs. 4 und 5 der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz sowie des Lagerns pyro-
technischer Gegenstände in Verbindung mit offenen Ver-
kaufsstellen.

Nr. 22
Denkmalschutz

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem
Gebiet des Denkmalschutzes:
die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin,
soweit nicht das Landesdenkmalamt Berlin (Nr. 34) zuständig ist.

D r i t t e r A b s c h n i t t
Ordnungsaufgaben der Sonderbehörden

Nr. 23
Polizeipräsident in Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Polizeipräsidenten in Berlin
gehören:

Aus dem Bereich Sozialwesen:

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit
sie betreffen

a) den nichtgewerblichen Umgang und nichtgewerblichen Ver-
kehr mit pyrotechnischen Gegenständen, mit Ausnahme
der Erteilung von Erlaubnissen nach § 27 des Sprengstoff-
gesetzes,

b) die gewerbliche Überlassung pyrotechnischer Gegenstände
an andere zum nichtgewerblichen Umgang.

Aus dem Bereich Inneres:

(2) die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Waffen-
rechts;

(3) die Versammlungsaufsicht; die Aufgaben der Verwaltungs-
behörde nach den §§ 61 bis 63 und 71 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und der Anmeldebehörde nach der Verordnung zur Durch-
führung des Vereinsgesetzes;

(4) die presserechtlichen Ordnungsaufgaben;

(5) die Ermittlung, Bergung und Beseitigung von abgelagerten
chemischen Kampfmitteln sowie die Beseitigung von nicht-
chemischen Kampfmitteln.

Aus dem Bereich Verkehr:

(6)

a) die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde,

b) die Bestimmung des Fahrwegs nach § 7 der Gefahrgutverord-
nung Straße,
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c) Verkehrsbeschränkungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz sowie dem Energiesicherungsgesetz.

Aus dem Bereich Wirtschaft:

(7) die Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerb-
lichen Tätigkeiten, soweit sie nicht dem Landesamt für Arbeits-
schutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin
(Nr. 24) oder dem Bergamt (Nr. 30 Abs. 1) obliegt;

(8) die Entgegennahme von Anzeigen über Schußwaffen-
gebrauch im Bewachungsgewerbe.

Aus dem Bereich Stadtentwicklung und Umweltschutz:

(9) die Erteilung von Jagdscheinen und das Verbot der Jagd
wegen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder
wegen Gefährdung von Menschen.

Nr. 24
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz

und technische Sicherheit Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin gehören:

(1)

a) der Arbeitsschutz einschließlich der Unfallverhütung, des
Frauen- und Jugendarbeitsschutzes, des Mutterschutzes, des
Heimarbeiterschutzes, des Arbeitszeitschutzes, des Laden-
schlusses und der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen,
soweit nicht die Bezirksämter (Nr. 16 Abs. 2 Buchstabe g,
Nr. 18 Abs. 2, Nr. 19 Abs. 4, Nr. 21 Abs. 2 Buchstabe o) oder
das Bergamt (Nr. 30 Abs. 2) zuständig sind,

b) die Zulässigkeitserklärung von Kündigungen während des
Erziehungsurlaubs;

(2) die Ordnungsaufgaben bei überwachungsbedürftigen
Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 2a des Gerätesicherheitsgesetzes,
bei Anlagen im Sinne des § 35 Abs. 2 der Druckbehälterverord-
nung, jedoch ohne die Genehmigung und Überwachung von
Schankanlagen, und bei Anlagen, auf die gewerberechtliche Vor-
schriften im Rahmen der Bauordnung für Berlin Anwendung
finden, soweit sie nicht den Bauaufsichtsbehörden (Nr. 1 Abs. 1
und Nr. 15 Abs. 1), der für Sozialwesen zuständigen Senatsver-
waltung (Nr. 4 Abs. 2) oder dem Bergamt (Nr 30 Abs. 2) zustehen,
sowie die sonstigen Ordnungsaufgaben nach dem Gerätesicher-
heitsgesetz;

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz

a) bei Anlagen im Sinne der §§ 4 ff. oder der §§ 22 ff. des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, sofern sie Teile von über-
wachungsbedürftigen Anlagen sind und soweit nicht das
Bergamt (Nr. 30 Abs. 2) zuständig ist,

b) bei Anlagen im Sinne der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, sofern sie auf einem Kraftwerksgelände
betrieben werden;

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit
nicht die für Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung (Nr. 4
Abs. 3), der Polizeipräsident in Berlin (Nr. 23 Abs. 1) oder das
Bergamt (Nr. 30 Abs. 2) zuständig sind;

(5) der Strahlenschutz, soweit nicht der für Sozialwesen (Nr. 4
Abs. 4) oder für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Nr. 10
Abs. 1 Buchstabe f und Abs. 6) zuständigen Senatsverwaltung
zugewiesen;

(6) die Durchführung der europäischen Sozialvorschriften im
Straßenverkehr und des Europäischen Übereinkommens über die
Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahr-
personals (AETR);

(7) die Ordnungsaufgaben nach dem Medizinproduktegesetz
und den auf Grund des Medizinproduktegesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, soweit nicht die für Sozialwesen zuständige
Senatsverwaltung (Nr. 4 Abs. 6) zuständig ist;
(8) die Ermächtigung von Ärzten zur Durchführung arbeits-
medizinischer Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften;

(9) die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken
und Krankenhausapotheken einschließlich der Genehmigung der
Versorgungsverträge, die Erteilung der Genehmigung zur Verwal-
tung von Apotheken, die Schließung und Abnahme von Apothe-
ken und Krankenhausapotheken sowie die Apothekenaufsicht;

(10)
a) die Erteilung der Erlaubnis zur Herstellung von Arznei-

mitteln und die Überwachung der Herstellung von Arznei-
mitteln,

b) die Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heil-
wesens,

c) die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und
Betäubungsmitteln sowie des Inverkehrbringens gefährlicher
Stoffe und Zubereitungen durch den Händler, soweit nicht
die Bezirksämter (Nr. 16 Abs. 2) zuständig sind,

d) die amtliche Anerkennung von Tierarzneimittelgroßhandels-
betrieben nach § 9 der Betriebsverordnung für Arzneimittel-
großhandelsbetriebe,

e) die Ordnungsaufgaben nach dem Chemiekaliengesetz und
den auf Grund des Chemiekaliengesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen, soweit nicht die für Sozialwesen zuständige
Senatsverwaltung (Nr. 4 Abs. 1 Buchstabe b), die Bezirksäm-
ter (Nr. 16 Abs. 2) oder das Bergamt (Nr. 30 Abs. 2) zuständig
sind;

(11) die Erteilung der Erlaubnis nach Artikel 4 Abs. 2 des
Übereinkommens über internationale Beförderungen leichtver-
derblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungs-
mittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind;

(12)
a) die Entgegennahme von Anzeigen und Meldungen über Ver-

suche an lebenden Tieren sowie die Erteilung entsprechen-
der Genehmigungen; die Anordnung der Einstellung von
Tierversuchen; die Erteilung der Erlaubnis zur Zucht und
Haltung von Wirbeltieren zu Versuchszwecken sowie deren
Untersagung; die Überwachung der Einrichtungen, in denen
Tierversuche durchgeführt werden, sowie die Aufsicht über
Versuchstierzuchten und Versuchstierhaltungen,

b) die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das
Schlachten von Tieren ohne Betäubung; die Zulassung von
Ausnahmen für die Betäubung bei Eingriffen an warmblü-
tigen Tieren;

(13) der Erlaß von Badeverboten in fließenden Gewässern aus
hygienischen Gründen;

(14) die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und
den auf Grund des Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen, soweit nicht die für Stadtentwicklung und Umweltschutz
zuständige Senatsverwaltung (Nr. 10 Abs. 7) oder das Pflanzen-
schutzamt (Nr. 29 Abs. 2) zuständig sind.

Nr. 25
Berliner Feuerwehr

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Feuerwehr gehören:

(1) die Abwehr von Gefahren, die durch Brände, Explosionen,
Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse ent-
stehen;

(2) der Notfallrettungsdienst;
(3) die Mitwirkung bei der Brandsicherheitsschau;
(4) der Katastrophen-Hilfsdienst.

Nr. 26
Landesamt für Meß- und Eichwesen

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Meß- und
Eichwesen gehören:

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz über Einheiten im
Meßwesen;

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Eichgesetz.
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Nr. 27
Berliner Forsten

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Forsten gehören:

(1) der Forstschutz;

(2) der Jagdschutz.

Nr. 28
Fischereiamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Fischereiamtes gehören:
die Ordnungsaufgaben nach den Rechtsvorschriften über die
Fischerei.

Nr. 29
Pflanzenschutzamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Pflanzenschutzamtes gehören:

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz;

(2) die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsauf-
gaben bei Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen nach
dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des Gentechnikgeset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen;

(3) die Ordnungsaufgaben nach § 29 Abs. 2 und 3 Satz 1 des
Berliner Naturschutzgesetzes.

Nr. 30
Bergamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Bergamtes gehören:

(1) die Bergaufsicht;

(2) die Ordnungsaufgaben nach Nr. 4 Abs. 1 Buchstabe a,
Nr. 15 Abs. 1 Buchstabe e, Nr. 18 Abs. 9, Nr. 24 Abs. 1 Buch-
stabe a, Abs. 2, 3 Buchstabe a, Abs. 4 und 10 Buchstabe e in den
der Bergaufsicht unterstehenden Betrieben;

(3) die Ordnungsaufgaben nach § 10 Abs. 3 Satz 5 der Gesund-
heitsschutz-Bergverordnung.

Nr. 31
Oberbergamt

Zu den Ordnungsaufgaben des Oberbergamtes gehören:

(1) die Ordnungsaufgaben nach der Markscheider-Bergverord-
nung;

(2) die Ordnungsaufgaben nach der Gesundheitsschutz-Berg-
verordnung, soweit nicht das Bergamt (Nr. 30 Abs. 3) zuständig
ist.

Nr. 32
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Gesundheit
und Soziales Berlin gehören:

(1) die Ordnungsaufgaben der Zentralen Aufnahmeeinrich-
tung für Asylbewerber nach dem Asylverfahrensgesetz, die Ord-
nungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von Kontingentflüchtlingen,
von Flüchtlingen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten, die vor-
übergehend Schutz in der Bundesrepublik Deutschland erhalten
(Kriegsflüchtlingen), und von Asylbewerbern sowie die Ord-
nungsaufgaben zur Sicherung des Betriebs von Unterkünften für
Kontingentflüchtlinge, Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber,
soweit nicht die für Jugend zuständige Senatsverwaltung (Nr. 6)
zuständig ist;

(2) die Überwachung der Anzeigepflicht für Angehörige der
Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens; die Entzie-
hung der Berufserlaubnis, die Rücknahme der Erlaubnis zur Füh-
rung einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung und der
staatlichen Anerkennung; die Anordnung des Ruhens der Appro-
bation; das vorläufige Verbot der Berufsausübung und die Fest-
stellung mangelnder Eignung oder Zuverlässigkeit für Ärzte,
Zahnärzte und Medizinalfachpersonal, Tierärzte und Veterinär-
fachpersonal sowie Apotheker und pharmazeutisches Fachperso-
nal sowie staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker;
(3) die Untersagung der unberechtigten Führung einer gesetz-
lich geschützten Berufsbezeichnung auf den Gebieten des
Gesundheits-, Pharmazie- und Veterinärwesens und der Lebens-
mittelchemie sowie einer gesetzlich geschützten Weiterbildungs-
bezeichnung in den Medizinalfachberufen;

(4) die Anerkennung von Beratungsstellen und beratenden
Ärzten nach dem Schwangeren- und Familienhilferecht;

(5) die Erteilung der Konzession zum Betrieb von Kranken-
häusern sowie die Aufsicht über diese Einrichtungen, soweit
nicht die Bezirksämter (Nr. 16 Abs. 7) zuständig sind; die Zulas-
sung von Einrichtungen zum Schwangerschaftsabbruch;

(6) die Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung
künstlicher Befruchtungen.

Nr. 33
Landeseinwohneramt Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Landeseinwohneramtes Berlin
gehören:

Aus dem Bereich Inneres:

(1) die Aufgaben der Meldebehörde;

(2) die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen;

(3) die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Aufent-
haltsrechts der Ausländer;

(4) die Erteilung des Bestattungsscheins, die Erlaubnis zur
Feuerbestattung und die Ausstellung des Leichenpasses;

(5) Sammlungen;

(6) der Schutz der Sonn- und Feiertage und die Erteilung von
Ausnahmen von den zum Schutz der Sonn- und Feiertage erlas-
senen Verbote, soweit nicht die Zuständigkeit der für Sozialwesen
zuständigen Senatsverwaltung (Nr. 4 Abs. 1) oder der Bezirks-
ämter (Nr. 19 Abs. 4) gegeben ist;

(7) die Untersagung der unberechtigten Führung eines
Namens oder einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung,
soweit nicht die für Kulturelle Angelegenheiten (Nr. 7 Abs. 1)
oder für Wissenschaft und Forschung (Nr. 13 Abs. 2) zuständige
Senatsverwaltung, das Landesamt für Gesundheit und Soziales
Berlin (Nr. 32 Abs. 3) oder die Bezirksämter (Nr. 21 Abs. 2 Buch-
stabe i) zuständig sind;

(8) die Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Rettungsdien-
stes mit Krankenkraftwagen nach dem Rettungsdienstgesetz.

Aus dem Bereich Verkehr:

(9)

a) die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde nach der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, der Verordnung über
den internationalen Kraftfahrzeugverkehr und der sperren-
den Behörde nach § 15 der Fahrzeugregisterverordnung, die
Führung der Fahrzeugregister nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 11 der
Fahrzeugregisterverordnung, die Aufgaben der Genehmi-
gungsbehörde für Taxen und Mietwagen nach dem Perso-
nenbeförderungsgesetz,

b) das Anfordern von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern
nebst Zubehör nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 der Anforderungsbehör-
den- und Bedarfsträgerverordnung,

c) die Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Überein-
kommen über internationale Beförderungen leicht verderb-
licher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungs-
mittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind,

d) die Zulassung sowie die Kontrolle der Container nach dem
Gesetz zu dem Übereinkommen über sichere Container.

Aus dem Bereich Wirtschaft:

(10) die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem
Gewerbezentralregister über natürliche Personen.
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Aus dem Bereich Finanzen:

(11) Lotterien und Ausspielungen, soweit nicht die Bezirks-
ämter (Nr. 21 Abs. 2 Buchstabe d) zuständig sind.

Nr. 34
Landesdenkmalamt Berlin

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesdenkmalamtes Berlin
gehören:
die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin,
soweit es sich um Aufgaben von hauptstädtischer Bedeutung han-
delt.

V i e r t e r A b s c h n i t t
Schlußbestimmungen

Nr. 35
Sonstige Ordnungsaufgaben

Für die Erledigung der in den Nummern 1 bis 34 nicht genann-
ten Ordnungsaufgaben sind zuständig:

(1) die fachlich zuständige Senatsverwaltung, soweit die Auf-
gaben in Rechtsvorschriften des Reichs, des Bundes oder Landes
der obersten Reichs- oder Landesbehörde, der obersten Landes-
baubehörde, dem Regierungspräsidenten, der Landespolizei-
behörde, der höheren Baupolizeibehörde, der Polizeiaufsichtsbe-
hörde, der höheren Verwaltungsbehörde oder an Stelle einer
dieser Behörden dem Polizeipräsidenten in Berlin zugewiesen
sind;

(2) die Bezirksämter, soweit die Aufgaben in Rechtsvorschrif-
ten des Reichs, des Bundes oder Landes der unteren Verwaltungs-
behörde, der Kreis- oder Ortspolizeibehörde übertragen sind, und
in allen übrigen Fällen.
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